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Basel zwischen Bund und Baden

Basler Wahrnehmungen und Reaktionen
angesichts des dritten badischen Aufstandes im Kontext
der bundesritlichen Neutralitits- und Asylpolitik

der Jahre 1848/49

von

Marco Vencato

1. Einleitung

«Wie kann man iber die badische Geschichte irgend genau
berichten?»' — Dies die beunruhigte Frage des 29 Jahre jungen Kom-
mandanten der Basler Landjiger, Gottlieb Bischoff; sie steht am
Schluss einer seiner vielen Lageberichte vom 16. Mai 1849 iiber die
politischen und militirischen Revolutionsereignisse im Badischen,
die er in tiglichem Abstand dem Amtsbiirgermeister Felix Sarasin
zukommen lisst, und weist eindringlich auf die Schwienigkeiten hin,
denen sich der Basler Beamte wenige Tage nach dem dramatischen
Ausbruch des dritten badischen Aufstandes am 11. Mai in Rastatt
und Lorrach gegeniibersiecht: An vorderster Front fiir die Informa-
tionsbeschaffung verantwortlich, hat er zusammen mit seinen in
Frankreich und Stiddeutschland operierenden Agenten die Basler
Regierung tiber die turbulenten Phasen des im Vergleich zum
Heckerzug und Struveputsch blutigsten Revolutionsgeschehens? im
benachbarten Grossherzogtum ins Bild zu setzen. Die Komplexitit
und Verworrenheit der damaligen Verhiltnisse zu bewiltigen, war
kein leichtes Unterfangen, zumal der Grenzort Basel, der «<am meis-
ten gefihrdete schweizerische Aussenposten»’, zum einen den repub-
likanischen Anhingern als geographisch giinstig gelegene Opera-

'StABS, Politsches FF 4.1, 18491850, S. 8.

*Vgl. Hippel, Wolfgang von, Revolution im deutschen Siidwesten: das Gross-
herzogtum Baden 1848/49, Stuttgart/Berlin/Koln 1998, insbes. S. 291f.

*Bonjour, Edgar, Geschichte der Schweizerischen Neutralitit. Vier Jahrhunderte
eidgendssischer Aussenpolitik, Band 1, Basel 1965, S. 321. Vgl. zur Einschitzung
der aussen- wie innenpolitischen Relevanz des hier besprochenen Geschehens S.
323-324: «Die Behandlung der Fliichtlinge bildete nicht nur den vornehmsten Teil
der bundesritlichen Neutralititspolitik, sondern geradezu das Hauptgeschift der
Landesbehorde. [...] Am gefihrlichsten wurde der schweizerischen Neutralitit die
dritte badische Revolution und der sich anschliessende Aufruhr in der Bayrischen
Pfalz vom Mai 1849.»
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tionsbasis diente und als Folge davon seit Jahresbeginn wieder ver-
mehrt den teilweise unberechtigten Beschwerden der badischen
Behorden ausgesetzt war, zum anderen als unmittelbar betroftenes
Kommunikationszentrum in besonderem Masse von der schweize-
rischen Landesregierung in Anspruch genommen wurde.

Sowohl den kantonalen Behorden der konservativen Rheinstadt
als auch der bundesstaatlichen Exekutivgewalt in Bern dienten die
Bulletins Bischofts als wichtige Entscheidungsgrundlage im Hinblick
auf die eidgendssische Neutralitits- und Asylpolitik. Angesichts der
dusserst heiklen aussenpolitischen Situation, in der sich die Schweiz
als einzige «Republik» Europas nach der erfolgreichen Bundesstaats-
griindung befand, hatte sich Bundesrat Henri Druey, Vorsteher des
eidgendssischen  Justiz- und Polizeidepartementes, bereits am
20. Mirz 1849 an die Polizeiverwaltung des Standes Basel gewandt
und Gottlieb Bischoft direkt ersucht, mit thm «n thitige Korres-
pondenz zu treten, damit [er] von demjenigen unterrichtet werde,
[...] was der schweizenische Bundesrat wissen muss, wenn er die thm
durch die Beschliisse der Tagsatzung und der Bundesversammlung
vorgeschriebenen Pflichten erfiillen soll»*. Dass dieses Informa-
tionsbediirtnis der obersten Behorde mit der seit Mitte Juni einset-
zenden Flucht von rund 10-11'000 gescheiterten Revolutioniren in
die Schweiz nur noch dringender wurde, 1st leicht nachvollziehbar.
Denn auf dem Spiel standen nichts weniger als die in Artikel 2 der
Bundesverfassung proklamierten Staatszwecke: «Behauptung der
Unabhingigkeit des Vaterlandes gegen Aussen, Handhabung von
Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freitheit und der Rechte
der Eidgenossen und Beférderung ihrer gemeinsamen Wohlfahre ™.
Ganz deutlich ergibt sich hieraus die wichtige Rolle Basels und sei-
ner involvierten Verwaltungsbeamten bei der Aufgabe, «iiber die
badische Geschichte [zu] berichten».

Damit 1st auch schon die zentrale Fragestellung dieser Arbeit
angedeutet, die sich ein Zweifaches vornimmt: Zum einen sind auf
der konkreten Alltagsebene der administrativen Krisenbewiltigung
im Zuge der badischen Mairevolution 1849 und der nachfolgenden
Fliichtlingsangelegenheit die nachhaltig wirksamen Wahrnehmungs-
und Reaktionsmuster bei der Basler Verwaltungs- und Regierungs-
elite zu rekonstruieren; zum anderen sollen 1m grosseren Zusam-
menhang der eidgendéssischen Neutralitits- und Asylpolitk die
intensive Kooperation zwischen Bundesrat und Kanton sowie ihre
z.T. auch lingerfristigen Riickwirkungen auf den historischen Pro-

‘StABS, Politisches FF 1, Revolution 1848—-1849, Januar—Juni 1849, Blatt 86.
’Schweizerisches Bundesblatt 1848—-1849, Nr. 1, S. 4.
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zess der Verstaatlichung im allgemeinen und auf das damit verbun-
dene Selbstverstindnis der Schweiz im besonderen erértert werden.
Die letztgenannte Fragerichtung bietet sich insofern an, als sie eine
deutlichere Differenzierung der beiden Eckpfeiler eidgendssischer
Aussenpolitik, der Neutralitit und Asylgewihrung, erlaubt, die mit
der Unterscheidung von bundesstaatlicher und kantonaler Hand-
lungsebene den vereinheitlichenden Pauschalisierungen gewisser
Nationalhistorie tiber die Asylpraxis der Schweiz nach 1848 entge-
gentreten will. Bis heute sind diese politischen Konzepte in unter-
schiedlicher Weise fiir das kollektive Selbstbild eines Grossteils der
schweizerischen Bevolkerung prigend geblieben und gerade neuer-
dings im Rahmen der Aufarbeitung der schweizerischen Vergangen-
heit des Zweiten Weltkrieges zum umstrittenen Gegenstand auch
wissenschaftlicher Auseinandersetzungen geworden®.

Mit dem Einbezug des freilich gebrochenen Blickes auf den drit-
ten badischen Aufstand méchte diese Arbeit iiber eine rein national-
staatlich fixierte Perspektive und damit einen letztlich endogenen
Deutungsansatz hinausgehen. Dieses explizite Interesse am Gesche-
hen jenseits der schweizerischen Grenzen beinhaltet freilich bereits
eine flir die traditionelle Historiographie nicht ganz selbstverstind-
liche Hypothese: Insistiert wird hier nimlich auf die grundlegende
Bedeutung der aussenpolitischen Dimension fiir das Verstindnis der
Geschichte des eidgendssischen Kleinstaates nach 1848. Im Vorder-
grund steht gleichwohl nicht eine diachrone Ereignisgeschichte’,
sondern vielmehr eine punktuell synchrone Aspektgeschichte biir-
gerlicher Mentalititen und Herrschaftspraktiken, die wesentliche
Einsichten in die Funktionsweise staatlichen Handelns zu gewinnen
versucht. Dabei geschieht die thematische Beschrinkung auf eine
reine «Minnergeschichte», die gewiss auch durch die Quellenlage
mitbestimmt ist, in vollem Bewusstsein {iber die Grenzen der Aus-
sagekraft threr Ergebnisse; die Berechtigung und Fruchtbarkeit des

*Vgl. den Bericht der Bergierkommission: Unabhingige Expertenkommission
Schweiz — Zweiter Weltkrieg (Hg.), Die Schweiz und die Fliichtlinge zur Zeit des
Nationalsozialismus, Bern 1999. Fiir die prigende Wirksamkeit des Neutralitits-
prinzips sei hier auf die aussenpolitischen Volksabstimmungen der letzten Jahre ver-
wiesen: Der Beitritt zu den Vereinten Nationen (1986), zum Europiischen Wirt-
schaftsraum (1992) und die Mitarbeit der Schweiz im Rahmen von Blauhelmaktio-
nen der UNO (1994) sind allesamt an der Urne gescheitert.

"Die Ereignisgeschichte zum hier behandelten Thema 1st bereits in ausreichen-
dem Masse von anderen Autoren geleistet worden: vgl. Siegfried, Paul, Basel
wihrend des zweiten und dritten badischen Aufstandes 1848/49, in: 106. Neu-
jahrsblatt, hrgs. von der Gesellschaft zur Férderung des Guten und Gemeinniitzi-
gen, Basel 1928, S. 7-103; Hilty, Anne-Lise, Die badischen Aufstinde 1848/49 —
eine Bedrohung fiir das konservative Basel?, unverdffentlichte Lizentiatsarbeit, Basel
1986.
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gewihlten Zugnfts kann allein die praktische Durchfithrung erwei-
sen.

Den ersten Teil unserer Ausfithrungen bildet eine kurze Skizze
der politischen Ausgangslage in Basel, der Eidgenossenschaft und,
wo aufschlussreich, auch Europas. Dabei sollen im einzelnen die
politische Struktur Basels, seine Stellung zur neubegriindeten Eidge-
nossenschaft sowie anhand charaktenstischer Episoden seiner Ge-
schichte seit der Kantonstrennung von 1833 das Selbstverstindnis
seiner Fiihrungsschicht beleuchtet werden; im weiteren geht dieser
erste Teil auf die Rolle der Schweiz im Kontext des europiischen
Volkerfrithlings sowie aut die Entwicklung ithrer Aussenpolitik vor,
wihrend und nach der Bundesstaatsgriindung im Herbst 1848 ein.
Dies dient vor allem der besseren Einordnung des zweiten Teils, der
sich mit dem — um ein Modewort der heutigen Verwaltungssprache
zu verwenden — Krisenmanagement von Teilen der Basler Regie-
rung und Administration befasst. Die Protagonisten dieser z. T auf-
reibenden Verarbeitung und Bewiltigung der badischen Revolution
sowie threr Folgen sind Amtsbiirgermeister Felix Sarasin und vor
allem der Landjigerchef Gottlieb Bischoft mit seinen Mitarbeitern
vor Ort. Im Zentrum des Interesses wird thre Zusammenarbeit mit
den beiden Bundesriten Henri Druey und Jonas Furrer stehen,
deren Ausweisungsbeschliisse vom 16. Juli 1849 und 22. Mirz
1850°%, welche die militirischen und politischen Fiihrer des badi-
schen Maiaufstandes sowie 550 Mitglieder der deutschen Arbeiter-
vereine in der Schweiz betrafen, im letzten Abschnitt in den wie-
derum erweiterten Fragehorizont der Selbstpositionierung des «Son-
derfalls» Schweiz innerhalb Europas gestellt werden und den
Ankniiptungspunkt fiir eine zusammentassende Schlussbetrachtung
bilden.

Wihrend fiir den einleitenden Uberblicksteil und den Epilog
nebst den bewihrten Handbiichern primir aktuelle Forschungspub-
likationen”, darunter einige Jubiliumsschriften zum 150-jihrigen
Jahrestag des europiischen Volkerfrithlings 1848/49, sowie das klas-

*Vgl. dazu Frei, Jurg, Die schweizerische Fliichtlingspolitik nach den Revolu-
tionen von 1848 und 1849, Ziirich 1977, S. 348ff., S. 450ft.

’In diesem Zusammenhang sind vor allem zu nennen: Hettling, Manfred; Konig,
Mario; Schaffner Martin; Suter, Andreas; Tanner, Jakob, Eine kleine Geschichte der
Schweiz: Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt am Main 1998; Studien
und Quellen. Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs 25: Das Asyl in der
Schweiz nach den Revolutionen von 1848, Bern/Stuttgart/Wien 1999.

Hippel, Wolfgang von (wie Anm. 2); Miiller, Sabrina, Soldaten in der deutschen
Revolution von 1848/49, Padern/Miinchen/Wien/Ziirich 1999; Langewiesche,
Dieter (Hg.), Die Revolutionen von 1848 in der europiischen Geschichte. Ergeb-

nisse und Nachwirkungen. Beitrige des Symposions in der Paulskirche vom 21. bis
23. Juni 1998, Historische Zeitschnft: Beihefte, Bd. 29, Miinchen 2000.
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sische Werk Edgar Bonjours zur schweizerischen Neutralitit' he-
rangezogen wurden, stiitzt sich der mittlere Hauptabschnitt im
wesentlichen auf den ungedruckten und gedruckten Quellenbestand
des Basler Staatsarchivs tiber die Revolution 1848/49, die Fliicht-
lingsangelegenheit und die in diesem Zusammenhang ergriffenen
Massnahmen der Bundes- und Basler Behoérden. Grundlegend sind
im besonderen die Lageberichte Gottlieb Bischofts und seiner Infor-
manten, die Weisungen der eidgendssischen bzw. kantonalen Trup-
penkommandanten sowie die dichte Korrespondenz innerhalb der
Basler Beamtenschaft wie auch zwischen Kantonsbehérden und dem
Bundesrat in Bern. Ferner sind die Ausgaben der Basler Zeitung, des
Allgemeinen Intelligenzblattes der Stadt Basel und — gleichsam in
Kontrast dazu — der Schweizerischen Nationalzeitung der entspre-
chenden Periode konsultiert worden. Sie vermitteln aus ginzlich
verschiedenen Blickwinkeln ein gutes Bild davon, wie, d.h. mit wel-
chen Hoffnungen und Angsten die aufsehenerregenden Ereignisse
der badischen Revolution seit Anfang Mai 1849 rezipiert und verar-
beitet wurden'. Welches die Bedingungen und Voraussetzungen
dieses vielschichtigen Aneignungsprozesses in Basel und der Eidge-
nossenschaft waren, soll im folgenden diskutiert werden.

2. Basel und der neue Bund

Auf dem 1847 erschienenen Stadtplan von Johann Friedrich
Mihly sind in der unteren Mitte des mit Randbildern ausgestattenen
Rahmens die Psalmverse 147, 13—14 zitiert: «Der Herr mache die
Riegel deiner Tore feste und segne deine Kinder darinnen; erschafte

“Bonjour, Edgar (wie Anm. 3).

"Vgl. dazu Sarasin, Philipp, Stadt der Biirger. Biirgerliche Macht und stidusche
Gesellschaft: Basel 1846—-1914, Gottingen 19977, S. 252f.: Die drei erwihnten Pres-
seorgane bildeten ein wichtiges dffentliches Forum biirgerlichen «Raisonnements»,
in dem fiir das gebildete Publikum das aktuelle Tagesgeschehen kommentiert, aber
auch politische Auseinandersetzungen coram publico ausgetragen wurden. Thnen
kommt deshalb in bezug auf die spezifischen Wahrnehmungsweisen und jeweiligen
politischen Haltungen der Basler Biirger gegentiber den revolutioniren Ereignissen
in Baden eine spezielle Bedeutung zu. — Zur politischen Positionierung der drei
Blitter nur soviel: Im Jahre 1831 als Kind der Dreissiger Wirren von konservativen
Kreisen gegriindet, entwickelte sich die Basler Zeitung (BZ) unter ihrem Redaktor
Andreas Heusler zum Programmblatt des protestantischen Konservativismus. Eben-
falls politisch konservativ ausgerichtet, jedoch weniger fixiert, war das seit 1729
erscheinende Allgemeine Intelligenzblatt der Stadt Basel (IB). Als einzig liberales
Organ in Basel wirkte seit 1841 die von Karl Brenner gegriindete Schweizerische
Nationalzeitung (NZ).
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deinen Grinzen Frieden und sittige dich mit dem besten Wai-
zen» ?.Was die biblischen Zeilen tiber die Denk- und Vorstellungs-
weise der herrschenden Stadtbiirger zum Ausdruck bringen,
erschliesst auch die bildliche Darstellung: Die kleinrdiumige Rhein-
stadt ist als ein geschlossenes Ganzes inszeniert, umgeben von den
Mauern und Wehrgriben der alten Stadtbefestigung vom Ende des
14. Jahrhunderts, dessen von der Basler Standestruppe bewachten
Tore im {brigen je nach Jahreszeit zu verschiedener Stunde all-
abendlich verriegelt wurden. Deutlich treten in dieser idealen Selbst-
reprisentation die Gesten der Abwehr, der Abgrenzung und des
Schutzes der «gesegneten» Ordnung im Innern gegen das bedroh-
liche Aussen hervor. Tatsichlich gehorte diese Verteidigungshaltung
zur wirkungsmichtigen Identitit des Basler Biirgertums, das in den
spiten 1840er Jahren zwar lediglich 35 Prozent der rund 28'000
Stadtbewohner ausmachte, durch das exklusive Zensuswahlrecht"
den Kreis der Entscheidungstriger jedoch eng begrenzen und auf
wenige angestammte Familien beschrinken konnte, die das Basler
Biirgerrecht zumeist schon tiber 100 Jahre besassen.

Im sogenannten Ratsherrenregiment, dem durch die erste Verfas-
sung des Kantons von 1833 begriindeten politischen System, regierte
bis 1875 eine informelle Koalition aus zwei durchaus heterogenen
Gruppen, den im Kleinen und Grossen Rat dominierenden Fabri-
kanten, Grosskaufleuten, Bildungsbiirgern auf der einen und den im
Stadtrat vorherrschenden Handwerkern auf der anderen Seite.
Gerade das Neben- und Miteinander von exportorientiertem Han-
dels- und Industriekapitalismus'* und protektionistischer Zunftord-

?Vgl. Barth, Paul, Basler Bilder und Skizzen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,
in: 93. Neujahrsblatt, hrsg. von der Gesellschaft zur Beférderung des Guten und
Gemeinniitzigen, Basel 1915, S. 4-37.

“Wahlberechtigt war jeder volljihrige, d.h. 24 Jahre alte oder verheiratete Bas-
ler Biirger, der als solcher Angehoriger einer Wahlzunft sein musste und mindestens
ein Vermdgen von 1500 Franken besass oder eine Steuerleistung von mindestens
6 Franken pro Jahr entrichtete. Dazu und auch zum folgenden vgl.: Schaftner, Mar-
tin, Geschichte des politischen Systems von 1833-1905, in: Burckhardt, Lukas;
Frey, René L.; Kreis, Georg; Schmid, Gerhard (Hg.), Das politische System Basel-
Stadt. Geschichte, Strukturen, Institutionen, Politikbereiche, Basel/Frankfurt am
Main 1984, S. 37-53.

"“Nach der Kantonstrennung ist die Mechanisierung und Zentralisierung der
Seidebandweberei aus der lindlichen Bauernstube in die stidtische Fabrik, die
bereits um 1815 mit der Verwendung des neuen Jacquarstuhles fiir qualitativ hoch-
stehende, gemusterte Binder eingeleitet wurde, stark vorangetrieben worden. Trotz
des Verlustes des wirtschaftlich wichtigen Hinterlandes erlebte Basel von 1833 bis
1848 keinen konjunkturellen Abschwung. Vgl. dazu Stolz, Peter, Stadtwirtschaft
und Stadtentwicklung: Basel in den Jahrzehnten nach der Kantonstrennung
(1833-1860), in: Basel im 19. Jahrhundert, Basler Geographische Hefte Nr. 19,
8. 165-187.
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nung gehorte zur inhdrenten Widerspriichlichkeit der 6konomi-
schen Struktur des Stadtstaates Basel”. Dennoch verstand sich die
diinne patrizische Honoratiorenschicht von reichen Biirgern und
einigen etablierten ziinftischen Handwerkermeistern, geeint durch
das Gefiihl des Bedrohtseins und die Ideologie des politischen Kon-
servativismus, «als eine grosse christliche Familie» ' unter der Leitung
des Amtsbiirgermeisters, der eigentlichen Verkérperung der viterli-
chen Obrigkeit. In ithrem Selbstverstindnis lebte die biirgerliche
Elite an einem «Ort der konkreten Sittlichkeit»'’, dessen historisch
gewachsenen Traditionen, zu denen man sowohl das altherge-
brachte Zunftsystem wie die iiberkommene Gesetzesordnung zihlte,
gegen neue politischen Tendenzen von aussen bzw. unten bewahrt
werden mussten.

Der kleinen Kaste der (Herren> stand das breite Volk> gegentiber,
das vom politischen Leben, aber auch vom ziinftischen Handwerk,
weitgehend ausgeschlossen blieb, zumal die Aussichten, das Basler
Biirgerrecht zu erlangen, aufgrund seiner restriktiven Handhabung
sehr gering waren. Beinahe Zweidnttel der Gesamtbevélkerung
zihlte die rechtlose Mehrheit, die sich im Verhiltnis 2:1 aus Schwei-
zern anderer Kantone und aus Auslindern zusammensetzte. Als
wachstumsstirkster Kanton der Schweiz verzeichnete Basel-Stadt
zwischen 1837 und 1850 eine Bevolkerungszunahme von 22,1 Pro-
zent und mit rund 21 Prozent einen der héchsten Auslinderanteile,
was vor allem mit der stetig anschwellenden Zuwanderung aus dem
sidwestdeutschen Raum und den Kantonen der Nordwestschweiz
zusammenhing . Die meisten dieser immigrierten und z.T. hoch-
mobilen Niedergelassenen deckten die ungesittigten, aber schlecht
bezahlten Arbeitsmarktsegmente ab und waren als Fabrikarbeiter,
Gesellen, Dienstboten oder Taglohner in stark saisonalen und kon-
junkturellen Schwackungen unterworfenen Berufssparten titig.

®Vgl. Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 49f.

"*Burckhardt, Paul, Geschichte der Stadt Basel. Von der Zeit der Reformation
bis zur Gegenwart, Basel 1942, S. 227.

"Grundlegend fiir diesen mentalititsgeschichtlichen Aspekt ist die Arbeit von
Sarasin, Philipp, Sittlichkeit, Nationalgefiihl und frithe Angste vor dem Proletariat.
Untersuchungen zu Politik, Weltanschauung und Ideologie des Basler Biirgertums
in der Verfassungskrise von 1846/47, in: Basler Zeitschrift fiir Geschichte und Alter-
tumskunde, Nr. 84, Basel 1984, S. 51-127; hier zitiert: S. 91.

*Diese Daten entnehme i1ch der Tabelle tiber den demographischen Wandel in
den schweizerischen Kantonen (1798—1850) auf S. 537 des Beitrags von Andrey,
Georges, Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798-1884), in: Geschichte der
Schweiz und der Schweizer, Basel/Frankfurt am Main 1986, S. 527-637.
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Fiir die seit 1837 kontinuierlich sinkende Zahl der Basler Biirger,
insbesondere fiir die industriellen «Bindel»-Herren, bildete diese
rechtlose (Reservearmee» billiger Arbeitskrifte zwar die eigentliche
Grundlage ihres Reichtums und damit ihrer Macht, doch stellte sie
— vor allem fiir den bedringten Handwerkerstand — einen gefihrli-
chen Destabilisierungsfaktor dar, der die politische wie auch wirt-
schaftliche Ordnung der «geschlossenen» Zunftstadt in Frage stellte.
Dies umso mehr, als die liberale Bundesverfassung von 1848 die von
den Ziinftlern als Vorstufe zur Gewerbefreiheit so geftirchtete freic
Niederlassung aller Schweizer verankerte. Vergebens hatte sich
Amtsbiirgermeister Felix Sarasin als Vertreter Basels an den Ver-
handlungen der Kommission zur Revision des Bundesvertrages von
1815 gegen die Einfiihrung der Freiziigigkeit im Personenverkehr
und die damit verbundene Intensivierung der politischen sowie 8ko-
nomischen Konkurrenz gewehrt”. Letztlich inderten aber die
Grossratswahlen vom Dezember 1848, an denen die Schweizer Nie-
dergelassenen erstmals ithr kantonales Wahlrecht austiben durften,
wenig an den Herrschaftverhiltnissen 1m konservativen Basel:
Lediglich ein Drittel der 1'152 neu Wahlberechtigten nahm daran
teil. Insgesamt wurden vierzehn Grossratssitze erneuert™.

«Schon 1841 wurde 1m Grossen Rat erklirt: 6'000 Menschen
leben in unserm Bann nur von einem Tag auf den andern und miis-
sen daher polizeilich tiberwacht werden!»”' Die gesichtlose (Masse
schien sowohl den alteingesessenen Biirgern als auch den liberalen
Neuherren nicht in den geordneten Stadtstaat integrierbar und loste
bei ihnen deshalb grosse Angste aus. Da das biirgerliche Menschen-
und Weltbild wesentlich statisch geprigt war und vom Idealtypus des
«ortsansissigen, lokal stabilen, persénlich unabhingigen, mit Besitz
und einer gewissen Bildung ausgestatteten, in die christliche Kultur
cingebetteten Hausvaters»* ausging, reagierte man aus einem diftu-
sen Gefiihl der Bedrohung heraus gegentiber dem unberechenbaren
Podbel mit Ab- und Ausgrenzung. Wie berechtigt aus der Sicht des

konservativen Establishments diese Diskriminierung des meist unge-

"Vgl. Protokoll tiber die Verhandlungen der am 16. August 1847 durch die hohe
eidgendssische Tagsatzung mit der Revision des Bundesvertrages vom 7. August
1815 beautragten Kommission, verfasst durch den Sekretir der Kommission Herrn
eidg. Kanzler Schiess, Bern 1848, S. 147.

*Diese Zahlen referiert Hilty, Anne-Lise (wie Anm. 7), S. 32.

*Burckhardt, Paul (wie Anm. 16), S. 209.

Mooser, Josef, Eine neue Ordnung fiir die Schweiz: Die Bundesverfassung von
1848, in: Studer, Bnigitte (Hg.), Etappen des Bundesstaates, Ziirich 1998, S. 45-61;
hier S. 53.
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bildeten und besitzlosen Volkes war, fithrten ihnen — abgesehen vom
ergebnislos verlaufenen «Kippisturm»> im Sommer 1845 — zwei fiir
die Folgejahre bedeutende Ereignisse vor Augen: die Verfassungs-
krise von 1846/47* und der Streik des Generalposamentervereines
im Dezember 1848. Beide wirkten insofern in die turbulenten Tage
des dritten badischen Aufstandes hinein, als sie die traditionellen
Wahrnehmungsmuster zementierten, die dann gleichsam als Filter
zur wertenden Kategorisierung des revolutioniren Geschehens jen-
seits der Grenze und seiner Akteure dienten.

Massgeblich mitbestimmt wurde die politische Legitimationskrise
in Basel durch ein politisches Vorspiel, in das die reformierte Rhein-
stadt selbst verwickelt war: Zusammen mit Genf hatte sie an der Tag-
satzung vom September 1846 ihre Stimmen fiir die protestantische
Mehrheit gegen das katholische Biindnis verweigert. Als Reaktion
darauf stiirzten weite Teil der Genfer Bevélkerung zusammen mit
den Radikalen unter der Fithrung von James Fazy einen Monat spi-
ter die konservative Regierung der calvinistischen Rhonestadt. Es ist
iiberaus bezeichnend, dass mit dem Eintreffen der ersten Nachrich-
ten {iber den Falb Genfs in Basel die regierenden «Herren» sogleich
in eine ungeheure Erregung und Panik vor einem ihnlichen
Umsturz durch revolutionire Gewalt gerieten. Denn fiir sie war klar,
dass in der Genfer Revolution — so der konservative Redaktor der
Basler Zeitung, Andreas Heusler — «die Arbeiterbevélkerung eines
Staates, das sog. Proletanat, iber alle andern Volksklassen, iiber die
sog. haute société, bourgeoisie und Landvolk» den «ersten entschie-
denen Sieg»® davongetragen hatte. Es ginge lediglich an der Ober-
fliche um konfessionelle Fragen, im Kern jedoch allein um materi-
elle Interessen, lautete die Deutung des Genfer Volksaufstandes im
Lager der konservativen Elite.

Sie schien denn auch vollends bestitigt, als sich Mitte Oktober in
der Stadt das Geriicht verbreitete, «dass auf der Landschaft ein
Freischarenzug zum Sturz der Regierung und zur Wiedervereini-
gung Basels zu einem radikalen Kanton vorbereitet werde»*. Die
liberale Bewegung, deren Hoffnungen auf eine reisinnige> Reform
des politischen Systems in Basel durch die Genfer Ereignisse starken
Auftrieb erfahren hatten, konnte nun ihre Forderung nach einer

#Zu dieser spontanen Protestaktion von Gesellen, Arbeitern und wenigen
Freisinnigen, die ein deutliches Zeichen fiir die angestaute Unzufriedenheit in den
Basler Unterschichten war, vgl. Burckhardt, Paul (wie Anm. 16), S. 242f.

*Zu den folgenden Ausfiihrungen vgl. Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 249f.

®BZ 10.10.1846, zit. bei Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 254.

®Ebd. S. 257.
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Revision der Verfassung von 1833 durchsetzen; damit wurde jedoch
die drohende Revolution von oben domestiziert und in derart
driedliche>, will heissen «biirgerlich-gewaltlose> Bahnen gelenkt, dass
das am 8. April 1847 in einer Volksabstimmung gutgeheissene neue
Verfassungswerk mit Ausnahme unbedeutender Verinderungen alles
beim Alten beliess. Die Furcht vor einer destabilisierenden Volksbe-
wegung der Nichtbesitzenden, vor «Anarchie und Sansculottismus,
vor dem «Kommunismus und der Emanzipation des Fleisches»”, die
alle Parteierny letztlich verband, erwies sich mithin als «vollstindig
imaginir»®, weil die in sich gespaltenen Liberalen — anders als in
Genf — nie einen Zusammenschluss mit den in Basels ersten Fabri-
ken arbeitenden Proletariern und den krisengeschiittelten Handwer-
kern gegen die konservativen Herren> gesucht haben. Dennoch gab
es wohl nichts Realeres als diese Angst, welche die beteiligten
Akteure von Anfang an in ithrem politischen Handeln konditioniert
hatte.

Dass sich die meist im Akkordlohn titigen Fabrikarbeiterlnnen
der Basler Textilindustrie autonom organisieren konnten, um wegen
ungeniigender Bezahlung und schlechter Arbeitsbedingungen gegen
die Fabrikherren aufzubegehren, zeigt der erste Industriearbeiter-
streik in Basel, welcher unter der Leitung des im Herbst 1848
gegriindeten Generalposamentervereins im Dezember durchgefiihrt
wurde. Das «olle> Revolutionsjahr 1848 hatte daftir unter den infla-
tionsgebeutelten Proletariern ein giinstiges Klima geschaffen: Im
Zuge der politischen Mobilisierung wihrend des Heckerzuges vom
April und des Struveputsches vom September war die Handelsstadt
Basel zum «Zentrum der revolutioniren Propaganda unter den deut-
schen Handwerkgesellen in der Schweiz»® geworden. Angesichts
der rigorosen Hirte, mit welcher die Basler Behorden gegen die 1im
Kanton wohnhatten Teilnehmer am zweiten badischen Autfstand
vorgegangen waren”, bestand fiir die streikende Arbeiterschaft im
Kampf gegen die eng ineinander verflochtenen Staats- und Wirt-

NZ 2.2.1847; zit. bei Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 262.

*Ebd. S. 264.

“Vgl. Haeberli, Wilfried, Die Geschichte der Basler Arbeiterbewegung von den
Anfingen bis 1914, Band 1, 164. Neujahrsblatt, hrsg. von der Gesellschaft fiir das
Gute und Gemeinniitzige, Basel 1986, S. 19f.

* Ausgewiesen wurden in Basel 172 Personen; betroffen davon waren vor allem
deutsche Handwerkergesellen und eimige in der Stadt als Posamenter bzw. Fabrik-
arbeiter titige Baselbieter. Vgl. Wichers, Hermann, Basel-Stadt und die eidgenossi-
sche Fliichtlingspolitik von 1848 bis 1850, in: Studien und Quellen. Zeitschrift des
Schweizerischen Bundesarchivs 25: Das Asyl in der Schweiz nach den Revolutio-
nen von 1848, Bern/Stuttgart/Wien 1999, S. 64-110; hier S. 76.
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schaftsmichtigen wenig Aussicht auf Erfolg. Als die noch streng
legalistisch argumentierenden Mitglieder des seine Mdoglichkeiten
wohl tiberschitzenden Generalposamentervereins unter Androhung
einer allgemeinen Arbeitsniederlegung eine 10—12prozentige
Lohnerhéhung und die Einflihrung einer neuen Fabrikordnung ein-
forderten, verfligten die Fabrikanten nach der Verkiindung eines
Ultimatums am 28. Dezember 1848 mitten in der Weihnachtszeit
kurzerhand die Aussperrung der ungehorsamen Untertanery. Wiire
diese Massnahme ohne Wirkung geblieben, so hitte Amtsbiirger-
meister Sarasin in Zusammenarbeit mit seinem Polizeithauptmann
Bischoft die im voraus disponierten Ausweisungen der beteiligten
Fabrikler vollzogen. Dazu kam es schliesslich auch im Interesse der
Arbeitgeber nicht, so dass er bereits am 3. Januar 1849 in seinem
Tagebuch vermerken konnte: «Die Posamenterwirren sind vollig
beseitigt. Alle Fabriken sind wieder in Titigkeit»*'. Immerhin ran-
gen sich die (Herren» entsprechend ihrem paternalistischen Selbst-
verstindnis zum Zugestindnis durch, eine neue Fabrikordnung ohne
Lohnerh6hung und Kiindigungsschutz zu erlassen sowie eine
gemeinsame Fabrikkasse zu griinden. Der erste Machtkampf war
damit nach wenigen Wochen zugunsten der Bandherren entschie-
den und der «gefihrlichste Feind im Innern»* vorerst einmal
bezwungen worden.

Insgesamt spielte also die frithe Industnalisierung Basels eine
durchaus ambivalente Rolle: Zum einen basierte auf dem export-
orientieren Handels-, Textil- und Bankwesen die enorme Kapital-
macht der Basler Unternehmer, dank derer sie es sich leisten konn-
ten, z.T. zeitintensive, aber nur gering entlshnte Amter zu iiberneh-
men und so die politische Herrschaft auszuiiben. Zum anderen
generierte die moderne Wirtschaftsform eine starke Nachfrage nach
billigen Arbeitskriften, die in ihrer stets wachsenden und sich wan-
delnden Uberzahl gerade in politisch unruhigen Zeiten eine poten-
tielle Gefahr fiir die politische Stabilitit Basels darstellten und ent-
sprechend von den alteingessenen Biirgern als Bedrohung wahrge-
nommen wurden. Ausserdem tendierte die von den Fabrikanten
selber vorangetriebene Industrialisierung unausweichlich zur «fabrik-
missigen Organisation der Produktion und zur Herrschaft des
Kapitals tiber die zerstiickelte Arbeit am arbeitsteiligen Fabrikations-
prozess» ¥ und damit zur Auflésung der noch 1847 verfassungsmis-

*Zit. bei Hilty, Anne-Lise (wie Anm. 7), S. 36.
“Zit. bei Burckhardt, Paul (wie Anm. 16), S. 212.
¥Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 50.
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sig garantierten Zunftordnung. Die Eigendynamik, welche die 6ko-
nomische Modernisierung eines Teiles der Basler Stadtwirtschaft
ausldste, lisst sich gut am Beispiel des im Jahr 1843 verhandelten
Anschlusses Basels an die franzosische Eisenbahn illustrieren.

Der lingerfristigen Konsequenzen der neuen Beforderungstech-
nik war sich die konservative Elite durchaus bewusst, wie ein spite-
rer Kommentar Heuslers zum Thema belegt: «Die Eisenbahnen
nihern sich unsern Mauern, eine ist schon in den selben, und durch
diesen erleichterten und vermehrten Verkehr werden die altherge-
brachten Beschrinkungen [des Zunftsystems| immer schwerer zu
handhaben»*. Wihrend also die Zunahme des Warenverkehrs auf
der Linie Strassburg-Basel fiir die auf Handel und Industrie setzende
Koalition von Fabrikanten und liberalen Politikern positiv zu wer-
ten war, weil damit das ziinftische Produktionsmonopol gesprengt
wiirde, kam dies den etablierten Handwerkmeistern einer Ausliefe-
rung an die grenzenlose Konkurrenz des Auslandes und zugleich der
Preisgabe ihrer Existenzgrundlage gleich. Aber auch das alteinges-
sene Biirgertum hegte grosse Befiirchtungen vor einem unkontrol-
lierten Zustrom von dichtscheuem Gesindel oder fremden Katholi-
ken, die den reformierten Charakter der Stadt in Frage stellen wiir-
den. Nach heftigen Debatten im Grosse Rat fiel schliesslich der
Entscheid fur das Anschlussprojekt zugunsten der exportorientierten
Unternchmer, die im privilegierten Zugang zu dieser modernen
Verkehrseinrichtung einen wichtigen Standortvorteil gegeniiber den
Konkurrenzstidten der Region sahen. Gleichwohl trug man dem
Sicherheitsbediirtnis der Stadtbiirger insofern Rechnung, als der
franzosische Bahnhof dantra muros» zu stehen kam; zu diesem Zweck
wurde die Stadtmauer beim St. Johanntor unter gewaltigem Kosten-
aufwand niedergerissen, nach aussen erweitert und mit neuen Forti-
kationen sowie einem massiven <Eisenbahntor versehen®. An der
feierlichen Einweihung des ersten Bahnhofs aut Schweizer Boden
am 11. Dezember 1845 nahmen auch Giste aus Frankreich und dem
Grossherzogtum Baden teil, ein Zeichen fiir die vor allem 6kono-
misch bedingte Offenheit der blithenden Handelsstadt Basel und fiir
den Umstand, dass sie ungeachtet ihrer siedlungstechnischen und
ideologischen Abgeschlossenheit «demographisch, verkehrtech-
nisch, wirtschaftlich und kulturell im 19. Jahrhundert weit mehr

*BZ 17.11.1846; zit. bei Sarasin, Philipp (wie Anm. 17), S. 114.
*Vgl. Barth, Paul (wie Anm. 12), S. 6.
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nach Deutschland und Frankreich orientiert war als nach der
Schweiz.»™

Die Ambivalenz des 6konomischen Wandels bestand fiir Basel
darin, dass die frithe Industrialisierung auf der einen Seite die Off-
nung der Grenzstadt gegeniiber Baden, dem Elsass und vornehmlich
der Nordwestschweiz implizierte, dieser Wachstumsprozess auf der
anderen Seite aber eine wachsende Gruppe von z.T. hochmobilen
und minderbemittelten Fabrikarbeitern hervorbrachte, die in Koali-
tion mit den stark politisierten deutschen Handwerksgesellen auf
lange Sicht die Legitimitit der politischen und wirtschaftlichen Ord-
nung der Zunftstadt in Frage stellte und deshalb von der stadtsissi-
gen Biirgerschaft in zunehmendem Masse als bedrohlicher Fremd-
kérper wahrgenommen wurde. In der beschriebenen Anfangsphase
dieser Entwicklung konnte die politische Fiithrungsschicht dem
dnneren Feind> durch die Integration von Teilen des traditionellen
Handwerkerstandes und, wo nétig, mit strengen Disziplinierungs-
massnahmen entgegentreten. Mit eine Voraussetzung dafiir war die
Zihigkeit des politischen Konservativismus unter den Basler Hono-
ratioren. Zugleich bildete sie die Hauptursache fiir die politische Iso-
lierung, in der sich Basel im Jahr 1849 befand: Umgeben vom revo-
lutionsfreudigen und zeitweise -freundlichen Ausland sowie — seit
der blutigen Kantonstrennung von 1833 — von der feindlich gesinn-
ten Landschaft hatte die konservative Mehrheit der Stadt innerhalb
des mehrheitlich liberal oder radikal gesinnten Bundes nur in Neu-
enburg und den Innerschweizer Kantonen ideologische Verbiin-
dete ™.

Entsprechend harzig vollzog sich der Anschluss an den neuen
Bundesstaat: Im Verein mit Neuenburg und Appenzell Innerrhoden
hatte sich Basel nicht den Tagsatzungsbeschliissen zur militirischen
Auflésung des Sonderbundes anschliessen kénnen; kurz vor dem
Ausbruch der Kriegshandlungen unternahmen Biirgermeister Felix
Sarasin und Grossratsprisident Rudolf Merian — an die altherge-
brachte Vermittlerpflicht des neutralen Ortes ankniipfend — einen
letztlich gescheiterten Mediationsversuch. Aus Angst vor den Folgen
einer Weigerung stellte Basel schliesslich anfangs November 1847

*Sarasin, Philipp (wie Anm. 11), S. 10. Einen ikonographischen Hinweis darauf
gibt woméglich der Umstand, dass der Betrachter des Stadtplanes von 1847 — in der
Regel den «heimischen» Standpunkt einnehmend — von der Kleinbaslerseite auf das
linksrheinische Stadtzentrum nach Siiden blickt.

Vgl. Burckhardt, Paul, Basel und die Bundesverfassung von 1848, in: Sonder-
abdruck aus dem Basler Jahrbuch 1948, Basel 1948, S. 91-101.
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sein Militiraufgebot der liberalen Fiithrungspartei zur Verfligung und
schickte sich nolens volens in die vom 17. Februar bis zum 8. April
1848 dauernden Verhandlungen zur Revision des Bundesvertrages,
in denen namentlich Biirgermeister Sarasin als Anhinger des alten
Rechts die Rolle des «toderalistischen Bremsers»™ spielte und sich
gegen zu weitgehende Zentralisierungstendenzen wie auch gegen
die verfassungsrechtliche Verankerung der Glaubens-, Niederlas-
sungs- und Gewerbefreiheit wehrte. Mit der grossritlichen Empfeh-
lung zur Annahme des Verfassungswerkes am 7. August hatten sich
die Konservativen mangels besserer Alternativen endgiiltig mit dem
Unvermeidlichen arrangiert. Aus Basler Sicht war der widerwillige
Anschluss nichts anderes als «un mariage de raison ohne Freude und
[lusion»™. Die Rison> dahinter bildete u.a. die aussenpolitische
Einsicht in die Notwendigkeit einer Beruhigung der Schweiz im
Innern angesichts der Instabilitit der politischen Verhiltnisse in
Europa. Mittelbar zeichnete sich hier fiir das politisch wie geogra-
phisch periphere Basel bereits eine zentrale Ankniipfungsmoglich-
keit an die kiinftige Neutralititspolitik des Bundesrates ab.
Tatsichlich spielte die Aussenpolitik bzw. die jeweilige politische
Konstellation in Europa seit der Definierung der ammerwihrenden
Neutralitio als eines von den Grossmichten der Heiligen Allianz
garantierten volkerrechtlichen Status eine eminent wichtige Rolle
fir die Geschicke des Kleinstaates Schweiz*. Praktisch wihrend der
ganzen Restaurations- und Regenerationsperiode war die Schweiz,
welche zur Wahrung des militirischen Gleichgewichts aut dem
Kontinent als neutraler Pufferstaat diente, insbesondere von Oster-
reich aufgrund ihrer Asyl- und Pressepolitik massivem diplomati-
schem Druck ausgesetzt. Diese Abhingigkeit vom Ausland, aber vor
allem die Angst vor einer bewaftfneten Intervention der konservati-
ven Staaten miindeten bekanntlich in die priventiv erlassenen Press-
und Fremdenkonklusen vom Juli 1823 und August 1836, welche die
Schliessung vereinzelter, allzu radikaler Zeitungen und die Auswei-
sung von franzésichen, italienischen und 6sterreichischen Fliichtlin-
gen zur Folge hatte". Wenn der 6sterreichische Staatskanzler Met-
ternich in einer scharfen Note vom November 1820 die Schweiz ein

SEbd., S. 95.

*Dies zumindest nach den Worten des Ratsherrn Andreas Heusler; zit. in ebd.
S. 100.

“Vgl. dazu Suter, Andreas, Neutralitit. Prinzip, Praxis und Geschichtsbewusst-
sein, in: Hettling, Manfred; Konig, Mario; Schaffner Martin; Suter, Andreas; Tan-
ner, Jakob, wie Anm. 9, S. 133-188.

“"Vgl. dazu Frei, Jirg (wie Anm. 8), S. 39f. und 51f.
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Refugium der «complots [qui] menacent tous les gouvernements et
tendent i la subversion totale de I’ordre social» # schalt und sie infolge
der Freischarenziige von 1845 mit einer «befestigten Kloake»* ver-
glich, so gab er damit im Kern durchaus das bei den Restaurations-
michten verbreitete Bild von der Alpenrepublik wieder. Es liegt
deshalb nur in der logischen Konsequenz dieser Einschitzung, dass
Frankreich, Preussen und Osterreich zur liberalen Bundesreform
eine ablehnende Haltung einnahmen und im Vorfeld der Ausarbei-
tung der Bundesverfassung mit einer bewaffneten Intervention
drohten.

Dass die Wahrscheinlichkeit eines feindlichen Einmarsches in die
Schweiz auch nach Auffassung der Radikalen relativ gering war,
hatte verschiedene Griinde: Zu nennen sind hier das aussenpolitische
Doppelspiel Frankreichs, das dadurch bedingte Misstrauen Oster-
reichs, vor allem aber die diplomatische Verzdgerungstaktik Eng-
lands, welche der liberalen Partei genug Zeit liess, die Sonderbunds-
krise rasch zu 18sen, und schliesslich die ftinf Tage nach Aufnahme
der Verfassungsberatungen ausbrechende Pariser Februarrevolution.
Gleichsam 1m Schatten des bewegten Volkerfriithlings konnte sich
die Eidgenossenschaft zum neuen Bundesstaat formieren. Den klar-
sichtigen Worten des schweizerischen Bundesrates zufolge hatte die
«Vorsehungy sie «gliicklich durch die Stiirme hindurchgefiihrt, wel-
che die grossten Staaten Europas in ithren Grundfesten erschiitter-
ten.»*

Immerhin wusste die siegreiche Tagsatzungselite von machtpoli-
tisch erfahrenen Liberalen das Gliick auch zu ergreifen bzw. den
glinstigen Augenblick zu nutzen, um die neue Staatsordnung zligig
voranzutreiben. So entschied sich die Mehrheit der Revisionskom-
mission nicht zuletzt aus Zeitgriinden fiir die Nichtoffentlichkeit der
Verhandlungen iiber den Bundesverfassungsentwurf . Bei der
Frage, «ob nach der zweiten Berathung des Bundesprojektes die
Tagsatzung sofort wieder zusammen berufen werden solle, oder ob
die Kommuission es vorziehe, den Entwurf den Stinden mitzuthei-
len, um dieselben zu veranlassen, sich {iber denselben durch
bestimmte Instruktionen auszusprechen», argumentierte man, «es

“Zit. bei Bonjour, Edgar (wie Anm. 3), S. 242. Dort auch das folgende, soweit
nicht gesondert nachgewiesen.

#Zit. in ebd., S. 284.

“Schweizerisches Bundesblatt 1848—1849 (BBI), Nr. 20, Band [, S. 424.

“Vgl. Protokoll iiber die Verhandlungen, wie Anm. 19, S. 2-3. Siehe zu dieser
strategischen Ausschaltung der Publizitit auch die Ausflihrungen in Mooser, Josef
(wie Anm. 22), S. 48—49.
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wire ein reiner Zeitverlust, wenn die Tagsatzung jetzt schon einbe-
rufen wiirde, weil die Gesandten ohne alle Instruktion sich befinden
und ihnen daher nichts {ibrig bliebe als die ganze Verhandlung ad
referendum et instruendum zu nehmen;» unnétige Verzégerungen
waren also zu verhindern, denn «es liege durchaus im Interesse des
Vaterlandes, die Bundesreform so schnell als mdglich abzuschlies-
sen.»*

Auf dem Hintergrund der jahrzehntelang erfahrenen Bevormun-
dung durch das reaktionire Ausland, die gewiss dem schweizeri-
schen Nationalbewusstsein parteientibergreifend schirfere Konturen
verlich, wurde im Verlauf der Beratungen auch immer wieder die
Notwendigkeit hervorgehoben, die nationalstaatliche Zentralgewalt
gegeniiber den Kantonsregierungen insbesondere in bezug auf die
Aussenpolitik moglichst zu stirken, damit die Schweiz gegen aussen
als eine Einheit auftreten kénne: Da «die Vororte bet dem besten
Willen nicht immer 1m Stande gewesen wiiren, die Interessen der
Eidgenossenschaft namentlich gegentiber dem Ausland mit dem
gehorigen Nachdruck zu wahren» ¥, und da im weiteren «die Wiirde
und das Ansehen der Eidgenossenschaft in ithren Bezichungen zum
Auslande nicht die gehénge Vertretung getunden habe»*, «erfordere
es bei den so wichtigen Ereignissen in den Nachbarstaaten schon die
Klugheit, dass die Schweiz durch grossere Einigung bezweckende
Einrichtungen in den Stand gesetzt werde, fremdem Drange mit
grosserem Erfolge entgegenzutreten oder innern Zerwiirfnissen aus-
zuweichen» . Deshalb miisse «die Eidgenossenschaft gegentiber dem
Ausland als eine Gesammtheit erscheinen |[...] und es widerspreche
dem Begrifte der Nation, wenn einzelne Teile der Nation mit den
auslindischen Staatsregierungen oder deren Vertretern verkehren
konnten. Der Umstand, dass die einzelnen Kantone mit dem Aus-
lande sich in Verbindung gesetzt, habe von Seite des Auslandes die
Konsequenz veranlasst, als ob die Schweiz kein Ganzes bilde, son-
dern aus zwelundzwanzig losen Souverinetiten zusammen hinge.
Hiedurch seien namentlich in neuester Zeit vom Auslande Priten-
sionen gemacht worden, die — wenn die Regierungen nicht den
richtigen Takt gehabt hitten, dieselben, als ausser ithrer Kompetenz
liegend, von der Hand zu weisen — zu den grossten Verwicklungen
gefiihrt haben wiirden»”.

*“Protokoll iiber die Verhandlungen (wie Anm. 19), S. 148.
YEbd., S. 123.
“Ebd., S. 128.
“Ebd., S. 111.
*Ebd., 5. 135.
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Dass die liberale Mehrheit in der Verfassungskommission aus der
schwierigen Geschichte der vergangenen dreissig Jahren eidgendssi-
scher Aussenpolitik thre Lehren ziechen wollte, machen die hiufigen
Verweise auf bedeutende Ereignisse der problembeladenen Presse-
und Asylpolitik des alten Bundes deutlich, die zur Rechtfertigung
einer expliziten Beschrinkung der Kantonssouverinitit zugunsten
der aussen- und asylpolitischen Alleinkompetenz des neuen Bundes-
staates argumentativ herangezogen wurden. Aufschlussreich ist in
diesem Zusammenhang die Genese des Fremdenpolizei-Artikels 57
der Bundesverfassung, welcher in der definitiven Endfassung dem
Bund das Recht zuspricht, «Fremde, welche die innere oder dussere
Sicherheit der Eidgenossenschaft gefihrden, aus dem schweizen-
schen Gebiet wegzuweisen»®' und damit Asylgewihrung sowie poli-
tische Fremdenpolizei zur ausschliesslichen Bundessache machte.
Lautete die erste Version des Gesetzes noch: «Der Bund ist berech-
tigt, die Polizei tiber Fremde auszuiiben, die ithr Asylrecht in den
Kantonen dazu missbrauchen, die Ruhe der Nachbarstaaten zu
stéren»*, so wurde mit einem historischen Bezug auf das im August
1836 verabschiedete Fremdenkonklusum bemerkt, «es konne der
Bund, wie es im Jahr 1836 geschehen, in den Fall kommen, gegen
ruhestorerische Fliichtlinge einschreiten zu miissen und es lige eine
Inkonvenienz darin, wenn die Befugnis der Ueberwachung nicht
deutlich ausgesprochen wire und wenn man sich auf allgemeine
Befugnisse beziehen miisste;» daher sei der Artikel so abzuindern,
«dass nicht fortwihrende Umtriebe stattfinden miissten, um die Fort-
weisung eines Fremden verlangen zu kdnnen, — dass selbst ein Fak-
tum gentigen kénnte, um dem Bund das Recht zu verleithen, nach
Ermessen einzuschreiten.»>

Die klare Absicht der liberalen Verfechter einer starken Zentral-
gewalt, den Handlungsspielraum der kiinftigen Regierung zur bes-
seren Behauptung der dusseren Sicherheit, der Unabhingigkeit und
Neutralitit der Schweiz ** zu erhdhen, entsprach zwar durchaus der
allgemeinen, vornehmlich konservativen Tendenz im internationa-
len Recht auf dem europiischen Kontinent, das Asylrecht zugunsten
der staatlichen Souverinitit immer mehr einzuschrinken®, doch

"'BBI 1848-1849, Nr. 1, S. 19.

*Protokoll iiber die Verhandlungen (wie Anm. 19), S. 44,

“Ebd., S. 45.

*Der Wortlaut des Art. 90, Zift. 9 der Bundesverfassung lautete: «Er [i.e. der
Bundesrat] wacht fiir die dussere Sicherheit, fiir die Behauptung der Unabhingig-
keit und Neutralitit der Schweiz.» — Vgl. BBl 1848-1849, Nr. 1, S. 27.

*Vgl. zu diesem Themenkomplex Reiter, Herbert, Politisches Asyl im 19. Jahr-
hundert. Die deutschen politischen Fliichtlinge des Vormiirz und der Revolution
von 1848/49 in Europa und den USA, Berlin 1992, S. 50f.
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speiste sie sich letztlich aus der in den bewegten 1830er Jahren
gereiften Einsicht in die Notwendigkeit einer realistisch-pragmati-
schen Aussenpolitik. Zu oft hatte die polykratische Kompetenz-
struktur der alten Eidgenossenschaft eine einheitliche und griffige
Asylpolitik wie auch ein dezidiertes Auftreten gegeniiber den oft
ibertriebenen Anklagen aus dem reaktionidren Ausland verunmég-
licht und sie wie im Jahr 1838 zu nahe «an den Rand eines Krieges
gefiihrt»*, dass sich die liberale Spitze vom raffinierten Argument
der gegnerischen Seite hitte einwickeln lassen, «es diirfte kaum
angemessen sein, dem Bunde noch speziell das Recht zu vindiziren,
Fremde, welche die innere und dussere Sicherheit gefihrden, aus der
Eidgenossenschaft wegzuweisen, indem ein solches Recht natiirli-
cherweise jeder freien Nation zustehe.»”

Damit soll aber die innovative Pionierleistung der liberalen Ver-
fassungsviter in keiner Weise geschmilert werden. Im Kontext unse-
rer Fragestellung ist einzig die Relevanz der aussenpolitischen
Dimension flir die Bundesstaatsgriindung und mithin die Konti-
nuitit zur vorangehenden Regenerationszeit zu betonen, deren
historisch reflektierte Erfahrungen mit der z.T. bedrohlichen Real-

*Protokoll iiber die Verhandlungen (wie Anm. 19), S. 122.

YEbd., S. 177. Um zu illustrieren, dass die liberale Tagsatzungselite sich durch-
aus iiber die Problematik dieser Kompetenzverlagerung bewusst war, se1 hier die
ganze Diskussion dariiber im Wortlaut wiedergegeben: «Es wurde von einem Mit-
glied bemerkt, es diirfte kaum angemessen sein, dem Bunde noch speziell das Recht
zu vindiziren, Fremde, welche die innere und iussere Sicherheit gefihrden, aus der
Eidgenossenschaft wegzuweisen, indem ein solches Recht natiirlicherweise jeder
freten Nation zustehe. — Dagegen wurde jedoch bemerkt, es se1 bis jetzt zweifelhaft
gewesen, ob die Eidgenossenschaft dieses Recht wirklich gehabt, oder ob dasselbe
nicht blos den Kantonen zugestanden sei. — Man erinnere sich aus dem Jahr 1836,
dass Wochen lang dartiiber debattirt worden sei1, ob turbulente Fliichtlinge von Bun-
deswegen aus der Schweiz gewiesen werden kénnen und dass nur nach den heftig-
sten Debatten der Tagsatzung diese Befugnis zugestanden worden sei. Eine Ueber-
wachung der Fremden und 1hres Treibens von Seite der Bundesbehérde se1l um so
mehr am Platze, als manche Regierung in Beziehung hierauf geneigt sein méchte,
allzugrosse Nachsichtigkeit walten zu lassen; sie se1 gerade in gegenwirtiger Zeit um
so unerlisslicher, als die Fremden in der Schweiz ungescheut die Tendenz an den
Tag gelegt, das Vernehmen zwischen der Schweiz und den Nachbarstaaten auf’s
Neue zu kompromittiren und héchst bedenkliche Konflikte zu veranlassen. Um fiir
die Zukunft sachbeziigliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Kantonen und
der Eidgenossenschaft unmdglich zu machen, diirfte es daher angemessen sein, sich
{iber das einschlagende Recht des Bundes in dem Vertrage besummt auszusprechen.
— Es wurde hierauf Art. 57 mit zwanzig Sttmmen genehmigt.» — Auf rein rechtlich-
juristischer Ebene waren die Asylgewihrung und die politische Fremdenpolizei bis
1848 ausschliesslich Kantonssache, faktisch jedoch hatte die Tagsatzung mit den
Konklusen von 1823 und 1836 z.T. gegen den Willen einiger Kantone die Aus-
weisung politischer Fliichtlinge beschlossen.
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politik des reaktioniren Auslandes direkt in die neue Verfassung ein-
geflossen sind. Dabe1 geboten sowohl die Lehren aus der Vergan-
genheit als auch die «ungewissen Aussichten» der nahen Zukunft,
den neu geschaffenen Nationalstaat gleichsam priventiv mit einer
starken Zentralgewalt auszustatten, wollte man angesichts der «har-
ten Stiirme»*®, welche die Schweiz auf sich zukommen sah, eine
strenge Neutralititspolitik sowie eine einheitliche Befolgung der
volkerrechtlichen Pflichten insbesondere im Asylrecht ins Werk set-
zen. Zu Recht scheint deshalb die neuere Geschichtsforschung ein
bis anhin vernachlissigtes Motiv bei der Bundesstaatsgriindung her-
ausgearbeitet zu haben, das gerade vor dem Hintergrund der zeit-
gendssischen Ereignisse in Europa besonders einleuchtet: Der
erstaunlich rasanten Verfassungsschépfung unter Federfiihrung der
Freisinnigen lag mitunter ein «rein defensives Anliegen der Verteidi-
gung gegen aussen»” zugrunde, das als eine Konzession an die
bedrohlichen Aussenverhiltnisse letztlich den Minimalkonsens zwi-
schen den liberalen Siegern und den konservativen Verlierern der
Sonderbundskrise bildete ® und bereits vorauswies auf die Anschluss-
moglichkeit des i1solierten Basels an die in nuce schon anvisierte
strikte Neutralititspolitik des Bundes®.

*Dies die authentischen Worte aus der ersten Proklamation der schweizerischen
Bundesversammlung an das schweizerische Volk vom 29. November 1848:
«Getreue, liebe Eidgenossen! Bergen wir es uns nicht, der politische Horizont bie-
tet abermals ungewisse Aussichten dar, und es mdgen vielleicht in naher Zukunft
schon harte Stiirme zu {iberwinden sein. Einigt Euch daher um das Panner des theu-
ern geliebten Vaterlandes; achtet dessen hehre Aufgabe, die ihm die Vorsehung
unverkennbar vorgeschrieben hat: die Leuchte einer fortschreitenden Entwicklung,
die feste Burg der Freiheit zu sein! In diesen Tagen der Entscheidung thut vor Allem
noth, dass Behérden und Volk unentwegt zusammenstehen in dem Streben, das
Gliick der Eidgenossenschaft aus allen Kriften zu betdérdern, und die Ehre, die
Wiirde und die Unabhingigkeit der Nation zu wahren.» (BBl 1848-1849, Nr. 5,
S. 148-149)

*Ernst, Andreas, Die Revolution von 1848. Strukturen und Kontingenz, in:
Ders.; Tanner, Albert; Weishaupt, Matthias (Hg.), Revolution und Innovation. Die
konfliktreiche Entstehung des schweizerischen Bundesstaates von 1848, Ziirich
1998, S. 19-34; hier S. 25.

“Vgl. die Ausfithrungen {iber die aussenpolitisch bedingten Griinde flir den
Anschluss Basels an den neuen Bund weiter oben.

“In der politischen Einstellung gegeniiber dem Neutralititsprinzip hatten die
nun an die Macht gelangten Liberalen mittlerweile ihre Meinung geindert, wie ein
Vergleich mit den 1830er Jahren zeigt. Damals — wie auch noch 1848 — klammer-
ten sich die Konservativen an die Neutralitit als unabdingbare Grundlage des Bun-
desvertrages, wihrend liberale Kreise sie als ein negatives und von der Heiligen Alli-

anz aufoktoyiertes Prinzip immer stirker abwerteten. Vgl. dazu Bonjour, Edgar (wie
Anm. 3), S. 251-252.
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Doch wiirden die im Friihling 1848 in praktisch allen europii-
schen Staaten einsetzenden Revolutionen nicht dem Liberalismus
zum endgiiltigen Durchbruch verhelfen, nicht die verhassten
Throne der konservativen Despoten flir immer stiirzen und damit
gerade der eidgendssischen Defensivhaltung den Boden entzichen?
Ja sollte sich die einzige demokratische Republik Europas, deren
fortschrittliche Bewegungspartei im Kampf gegen die restaurativen
Ordnungskrifte einen raschen, europaweit von Demokraten gefei-
erten Sieg davongetragen hatte, nicht mit den Gesinnungsbriidern
der {ibrigen Nationen verbiinden, um gemeinsam fiir die Sache der
Freiheit auf dem Kontinent zu ringen? Als mehrfach gebrannte Kin-
der schienen dies die «arme[n] kleine[n] Schweizer® um die libera-
len Fithrungsminner Ulrich Ochsenbein und Jonas Furrer gar nicht
erst in Erwigung zu ziehen. Nicht zuletzt aus innenpolitischen
Griinden waren sie angesichts des immer noch hohen politischen
Konfliktspotentials im eigenen Land illusionslos auf innere Konsoli-
dierung bedacht: Schliesslich stand der Bundesreform noch ein
schwieriger Weg bevor und man befiirchtete, eine allfillige Ver-
wicklung der Eidgenossenschaft in auslindische Auseinandersetzun-
gen wiirde der konservativen Opposition den Riicken wieder stir-
ken und damit das lhiberale Projekt eines geeinten Bundesstaates
unnotig getihrden, zumal die militinisch unterlegenen Reformgeg-
ner erfahrungsgemiss nicht vor der Berufung auswirtiger Reakti-
onskrifte zuriickschrecken wiirden.

Noch bevor deshalb die Erfolgsaussichten der europiischen Auf-
stinde in Paris, Berlin, Wien und Mailand richtig absehbar waren,
legte Ulrich Ochsenbein im Namen der Tagsatzung im Kreisschrei-
ben vom 28. Februar 1848 die defensiv ausgerichteten Richtlinien
fir eine einheitliche gesamteidgendssische Aussen- und Asylpolitik
fest, die dann auch wihrend der dritten badischen Revolution im
Mai 1849 verbindlich sein sollten: Zunichst wurden simtliche
Stinde {iber den Ausbruch der Pariser Februarrevolution informiert
und angesichts des «Ernst[es| der gegenwirtigen Zeit» aufgefordert,

“Keller, Gottfried, Gesammelte Briefe, 4 Bde., hrsg. von Carl Helbing, Bern
1950-1953, hier Bd. 2, S. 454f. Zit. bei Mooser, Josef (wie Anm. 22), S. 46. — Dies
die Selbsteinschitzung des Radikalen Gottfried Kellers in seinen Briefzeilen vom
25. Mirz 1848: «Ungeheuer ist, was vorgeht, Wien, Berlin, Paris hinten und vorn,
fehlt nur noch Petersburg. Wie unermesslich aber auch alles ist, wie {iberlegen,
ruhig, wie wahrhaft vom Gebirge herab kénnen wir arme kleine Schweizer dem
Spektakel zusehen! Wie feingliedrig und politisch raffiniert war unser ganzer Jesui-
tenkrieg in allen seinen Phasen und Beziehungen gegen diese freilich kolossalen,
aber abc-missigen Erschiitterungen!»
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vorbeugend die durch den Sonderbundskrieg entstandenen materi-
ellen Defizite ithrer Truppenkontingente zu beheben und vor allem
das «politische Glaubensbekenntnis» der «Neutralitit unter allen
Umstinden und mit allen Kriften aufrecht zu erhalten»; im tibrigen
sei den eventuell die Schweiz aufsuchenden Fliichtlingen «in Hand-
habung des Asylrechtes und nach dem Gesetz der Humanitit, ruhi-
ger Aufenthalt zu gewihren, [...] und im Weitern dariiber zu
wachen, dass das zugestandene Asyl nicht zu Umtrieben gegen die
Nachbarlinder missbraucht werde»; denn — so der fast schon obligate
legitimierende Riickgrift auf die nahe Vergangenheit — «die Erfah-
rung diirfte nicht ohne heilsame Lehre an der Schweiz voriibergan-
gen sein.»*’

Damit waren der schweizerische Standpunkt bzw. seine beiden
Eckpfeiler, die Prinzipien der strikten Neutralitit und des «stillen»
Asyls®, klar fiir die nichsten stiirmischen Jahren definiert, zugleich
aber die durch die Staatsrison diktierte Entscheidung gegen einen
internationalen, 1m Kern idealistischen Republikanismus gefallen.
Sowohl die Neutralitits- wie auch die Fliichtlingspolitik der libera-
len Schweiz standen ganz in der Kontinuitit der Regenerationsperi-
ode und zielten in erster Linie auf die Vermeidung jeglicher Verlet-
zungen des internationalen Rechts ab, das einen asylgewihrenden
Staat wie den der Eidgenossenschaft verpflichtete, von seinem Ter-
ritortum ausgehende, feindliche Handlungen gegen andere Linder
zu verhindern. Dass die in der Verfassung angestrebte Festigung der
staatlichen Souverinitit genau dieser nationalen Abwehrstrategie
dienen sollte, geht deutlich aus einem weiteren Kreisschreiben Och-
senbeins vom 31. Mirz 1848 hervor: Der nachmalige Bundesrat
mmmt darin Bezug auf ein Antwortschreiben an den badischen
Ministerresidenten Freiherrn von Marschall, indem er u.a. klarge-
stellt habe, «dass alle h. Kantonsregierungen die [...] ausgesproche-
nen Grundsitze einer schweizerischen Politik ausdriicklich und still-
schweigend gebilligt hitten, und dass die Eidgenossenschaft wie den

“StABS, Politisches FF 1, Februar — Mai 1848, Kreisschreiben an simmtliche
eidgendssische Stinde, 28. Februar 1848.

“Die schweizerischen Asylpolitik nach 1848 orientierte sich an der Norm des
wtillen» Asyls der 1830er Jahren, die mit Ausnahme Englands von den meisten
europiischen Staaten praktiziert wurde. Damit ging das Asylrecht im 19. Jahrhun-
dert letztlich nicht tiber den Schutz vor Auslieferung bei politischen Delikten hi-
naus. Vgl. dazu Reiter, Herbert (wie Anm. 55), S. 79 u. inbesondere S. 55: «Die
kontinentaleuropiischen Asyllinder gestatteten politischen Fliichtlingen im Nor-
malfall nur unter strikten Bedingungen, d.h. vor allem unter Untersagung jeglicher
politischer Titigkeit, den Aufenthalt.»
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Willen so auch die Kraft besitze, die dermaligen internationalen
Bezichungen aufrecht zu erhalten und die vélkerrechtlichen Ver-
bindlichkeiten gegeniiber dem Auslande zu erfiillen»; ausserdem
«pricht der eidgendssische Vorort die zuversichtliche Erwartung aus,
dass simmtliche hohe Stinde die eben entwickelten Prinzipien einer
strengen und unpartheilichen Neutralitit zu adoptieren und durch-
zufiihren geneigt seyn werden. Nach der Ansicht des eidgendssi-
schen Vororts entspricht es ganz der hohen Wiirde der Eidgenossen-
schaft, entspricht es dem Begriffe der Republik tiberhaupt, dem Aus-
lande thatsichlich zu beweisen, dass die Schweiz die internationalen
Verpflichtungen besser zu erfiillen die Kraft oder vielmehr den Wil-
len hat, als diess ihr gegentiber in den Tagen der Krisis von denjeni-
gen Regierungen der Fall gewesen ist, welche sich berufen wihnten,
in der Eidgenossenschaft Ordnung zu bewirken, in ithre Angelegen-
heiten auf durchaus unzulissige Weise sich einmischen zu diirfen
und sich zu Protektoren unsers Vaterlandes aufwerfen zu sollen.»

Indes gentigte es nicht, die aussenpolitische Maxime der dDemo-
kratie in einem Land zu proklamieren, sondern sie musste zum
einen gegen die republikanischen dnternationalisten> innerhalb des
Freisinns, zum anderen noch vor der Inkrafttretung der Bundesver-
fassung und der Konstituierung der Bundesbehérden auf der Grund-
lage der beanspruchten Alleinkompetenz in auswirtigen Angelegen-
heiten auch praktisch durchgesetzt werden. Obwohl nun die Revo-
lutionswelle 1m Mirz 1848 Sudwestdeutschland und Norditalien
etwa gleichzeitig erfasste und diese im angrenzenden Baden Ende
September mit dem Struveputsch ein zweites, wenn auch unbedeu-
tendes Nachspiel hatte, sollte die Eidgenossenschaft beinahe das
ganze Jahr hindurch vornehmlich damit beschiftigt sein, an der Siid-
grenze ungelegene Verwicklungen mit dem Ausland aufgrund kom-
promuttierender Aktivititen von Einheimischen, italienischen Emi-
granten und Fliichtlingen zu vermeiden und damit der Neutralitit
gegen den Widerstand der seit 1839 radikalen Regierung des Tessins
Geltung zu verschaffen.

In auffilligem Unterschied zu den vom eidgendéssischen Flicht-
lingskommissir Robert Steiger®” als vorbildlich gelobten Basler
Behoérden, die simtlichen politischen Fliichtlingen den Aufenthalt —
wie es vordergriindig hiess — «wegen der unmittelbaren Angrinzung

“StABS, Politsches FF 1, Februar — Mai 1848, Kreisschreiben an die eidgends-
sischen Stinde, 31. Mirz 1848.
*“Vgl. seinen «Bericht an den Bundesrath iiber dermaligen Stand der Angelegen-

heit der deutschen Fliichtlinge in den nérdlichen Kantonen vom 1. Mirz 1849», 1n:
BBI 1848-1849, Nr. 8, S. 183-191.
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[des] kleinen, eine wirksame Internirung nicht zulassenden
Gebiets»®” verwehrten und insgesamt rund 270 direktbeteiligte
Freischirler auswiesen, sympathisierte die Tessiner Reglerung
zusammen mit weiten Teilen der Bevolkerung mehr oder weniger
offen mit den italienischen Freiheitskimpfern und zeigte sich jeden-
falls seit Beginn der oberitalienischen Befreiungskriege am 19. Mirz
1848 ausserstande, immer neue militirische Einfille von siidschwei-
zerisch-italienischen Freischarenziige unter Mazzini in die Lombar-
dei zu unterbinden und die nach der Niederlage von Custozza am
27. August auf rund 20'000 Menschen anschwellende republikani-
sche Fliichtlingsgemeinde im Tessin so zu kontrollieren, dass keine
Verletzungen der eidgendssischen Neutralitit mehr auftraten®.
Gegentiber dem reaktioniren Osterreich und seinem z.T. eigen-
michtig handelnden Generalfeldmarschall Radetzky, der wegen
unzureichend vollzogener Entwaffnung der lombardischen Revolu-
tionire und ihrer demagogischen Agitation in Grenznihe Mitte Sep-
tember wirtschaftliche Zwangsmassnahmen iiber den renitenten
Kanton verhingte, stand die Glaubwiirdigkeit der Schweiz auf dem
Spiel, die sich zwar als geschlossene, souverine Nation gegen aussen
zeigen wollte, aber den Beweis flir ihr neues bundesstaatliches
Durchsetzungsvermégen nicht erbringen konnte.

Dabei hitten alle eidgendssischen Stinde jeder politischer Cou-
leur nach der heftigen Grundsatzdebatte und dem anschliessenden
Tagsatzungsmehrheitsentscheid vom 25. April 1848 am selben Strick
der strengen Neutralitit ziehen sollen, denn der von Kénig Karl
Albert von Sardinien eingegebene Antrag eines Allianzvertrages
hatte die Schweiz gleichsam herausgefordert, sich fiir oder gegen die
bewaftnete Solidarisierung mit den verbriiderten Vélkern Europas
zu entscheiden. Mit flinfzehn zu sechs Stimmen trug der staatserhal-
tende Realismus der nunmehr nationalliberalen bzw. neokonserva-
tiven Deutschschweizer gegeniiber dem international ausgerichteten
Idealismus der West- und Stidschweizer den Sieg davon: An der
Ablehnung des sardinischen Biindnisangebotes tat sich erstmals ein
Roschtigraben> auf. Durch diese offene Spaltung der siegreichen
Liberalen in einen radikalen Minderheits- und einen moderaten
Mehrheitsfliigel entstand zugleich eine neue, politisch gesehen para-
doxe Koalition zwischen den Konservativen und den nun die Staats-
macht und -verantwortung tragenden Freisinnigen, deren kleinster

“BBIl 1848-1849, Nr. 11, Bericht des Standes Basel-Stadt an den schweizeri-
schen Bundesrath vom 2. Dezember 1848, S. 223—232: hier zit. S. 224-225.
*Vgl. zum Fliichtlingsproblem an der Siidgrenze Frei, Jiirg (wie Anm. 8), S. 80ff.
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gemeinsamer Nenner die Behauptung der nationalen Autonomie
und Unabhingigkeit nach aussen bildete.

Um diese zu gewihrleisten, berief man sich z.T. unter Verleug-
nung der eigenen politischen Ideale pragmatisch auf das Prinzip der
Neutralitit bzw. Nichtintervention und versuchte mit allen Mitteln,
jegliche kompromittierende Voélkerrechtsverletzung durch die das
Schweizer Asyl geniessenden Fliichtlinge zu verhindern. Zur
Domestizierung der Tessiner Regierung unter die Bundesgewalt
erliessen die Berner Zentralbehérden ein ganzes Biindel von Mass-
nahmen, die von der Entsendung eigens dafiir ernannter Bun-
deskommissire bis zur Aufstellung eines eidgendssischen Brigade-
kommandos zur Einrichtung von Fliichtlingskommuissionen reichten
und schliesslich zum Ausweisungs- bzw. Internierungsbeschluss der
schweizerischen Bundesversammlung vom 27. November 1848
fiihrten”. Zwar wurde dem Kanton unter Vorbehalt humanitirer
Ausnahmen das Asylrecht voriibergehend entzogen, dennoch hielt
der Bund am Grundsatz der Nichtaushieterung politischer Fliicht-
linge fest, das die Tagsatzung am 25. Juli 1848 auf Vorstoss Solo-
thurns beschlossen hatte, und lieferte keinen der 1italienischen Revo-
lutionire an den Heimatstaat aus™. Nach erneuten Klagen aus dem
Ausland intervenierte der schweizerische Bundesrat anfangs Januar
1849 nochmals beim Tessiner Staatsrat, forderte thn zum raschen
Vollzug der beschlossenen polizeilichen Vorkehrungen auf und warf
thm u.a. eine «vielleicht unbewusste Usurpation der Bundesgewal-
ten»’' vor. Prignant kommt das Dilemma der Landesregierung in
einem weiteren Brief vom 5. Februar 1849 zum Ausdruck: «Die
Sympathien [fiir die 1talienische Sache] sind auch die unsrigen, allein
die Pflicht gebietet uns, dieselben héhern Riicksichten unterzuord-
nen.» "

Damit wiren die wichtigsten Aspekte der politischen Ausgangs-
lage in Basel und im neuen Bund skizziert. Ohne diese politik- und
mentahititsgeschichtlichen Einblicke in die Unterschiedlichkeit der
voraussetzungsreichen Situationen des Grenzkantons auf der einen
und des eben erst konstituierten Bundesstaates auf der anderen Seite

“Vgl. BBl 1848—1849, Nr. 7, Beschluss der schweizerischen Bundesversamm-
lung vom 27. Wintermonat 1848, betreffend die Angelegenheit der italienischen
Fliichtlinge im Kanton Tessin, S. 172-173.

""Vgl. Frei, Jiirg (wie Anm. 8), S. 265f.

"BBl 1848—-1849, Nr. 14, Kreisschreiben des Bundesrath an den Staatsrath des
Kantons Tessin vom 6. Januar 1849 in der Angelegenheit der italienischen Fliicht-
linge, S. 259-275; hier S. 267.

BBl 1848-1849, Nr. 14, S. 276.
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1st die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ausbruch
des dritten badischen Aufstandes im Mai 1849 schwer zu verstehen.
Gerade in der Aussen- und Asylpolitik sind bereits im «ollen Jahp
1848 einige entscheidende Weichenstellungen erfolgt, die auch
unseren Ereignishorizont massgeblich prigten. Wie nun die «gefihr-
lichste> ™ der drei badischen Revolutionen je nach politischer Option
und mentaler Disposition wahrgenommen bzw. wie auf sie reagiert
wurde, soll im folgenden die Leitfrage unserer weiteren Untersu-
chung bilden; ausgehend von der Zusammenarbeit zwischen dem
politisch i1solierten Basel und der gemiissigt liberalen Landesregierung
sind die verschiedenen Rezeptions- und Aktionsebenen herauszuar-
beiten und fiir eine vertiefte Einsicht in die Bedingungen staatlichen
Handelns fruchtbar zu machen.

3. Baden, Basel und der Bund.:
Der dritte badische Aufstand und seine Folgen fiir die Schweiz

Nach einem erneuten, kurzen Aufflammen des oberitalienischen
Revolutionskonfliktes im Anschluss an die Aufkiindigung des Waf-
fenstillstandes durch Sardinien Mitte Mirz 1849, das den Bundesrat
ein weiteres Mal zur Aufbietung von Tessiner Grenzschutztruppen
im neuralgischen Mendrisiotto veranlasste, verschob sich das aussen-
politische Interesse im Frithjahr 1849 allmihlich an die Nordgrenze.
Bereits Ende Januar hatte das eidgendssische Justiz- und Polizeide-
partement in Bern die Regierungen der nordwest- und ostschwei-
zerischen Kantone angewiesen, die Internierung der deutschen
Fliichtlinge auf sechs Stunden von der deutschen Grenze vorzuneh-
men und die Bundesbehorden iiber Identitit, Benechmen, Bestand
sowie Wohnort der Refugianten ausfithrlich zu informieren™.
Genauso gewissenhaft wie im Vorjahr waren die Basler Behorden
bemiiht, fiir einen prompten und eftektiven Vollzug der bundesrit-
lichen Anordnungen zu sorgen und die periodischen Anschuldigun-
gen aus Baden, wonach prominente Fliichtlinge noch immer die
Wirtshiuser in der Basler Umgebung als Operationsbasen fiir ihre
politischen Agitations- und Konspirationspline nutzten, nach Mog-
lichkeit zu entkriften; so wies Polizeidirektor Bischoft beispielsweise
darauf hin, dass «iiberhaupt jede etwa vorkommende Anwesenheit
eines Flichtlings immer in sehr vergréssertem Massstab nach Baden

“Bonjour, Edgar (wie Anm. 3), S. 324.
"“Vgl. StABS, Politisches FF1, Januar — Juni 1849, Blact 33 u. 35.
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berichtet und von dort remonstriert wird», freilich nicht ohne hin-
zuzufligen, dass «mit mdglichster Aufmerksamkeit und ohne Gestat-
tung irgend einer Ausnahme dahin gewirkt wird, dass solche Flticht-
linge jeweilen sofort weiter spediert werden»”. Im tbrigen — so
konnte er die Stadtregierung beruhigen — sei in letzter Zeit «von
Fliichtlingen gar nichts bemerklich; seit in Dornach und in Mén-
chenstein etwas aufgeriumt worden ist, werden wir kaum mehr
heimgesucht» ™.

Um womdglich folgenreiche Ubergriffe, gefihrliche Gebietsver-
letzungen oder sonstige Missachtungen der volkerrechtlichen Pflich-
ten der Schweiz zu verhindern, stellte sich das konservative Basel
also in den Dienst der protektionistischen Neutrahititspolitik des
Bundesrates. Nach dem gegeniiber Osterreich erlittenen Vertrauens-
verlust in der Tessiner Angelegenheit war es in der Tat ausseror-
dentlich wichtig, dem stets erneuerten «Geriicht, die Schweiz sei ein
Herd der revolutioniren Propaganda, mit rigorosen Uberwachungs-
und Kontrollmassnahmen an den bedrohten Grenzposten entgegen-
zutreten. Deshalb erstaunt es nicht weiter, wenn sich in dieser ange-
spannten Lage wenige Monate vor Ausbruch des badischen Maiauf-
standes eine allgemeine, fast dngstliche Beunruhigung und Nervo-
sitiit breitmachte, erst recht als Frankreich anfangs Mirz begann, die
bisherigen Unterstiitzungszahlungen an deutsche Fliichtlinge einzu-
stellen, die unliebsamen, weil oft mittellosen Giste mit Laufpissen
fiir die Schweiz zu versehen und sie damit gleichsam zur Auswande-
rung zu zwingen. Diffuse Nachrichten tiber angebliche «Invasions-
projekte in die Lombardei und Deutschland» schiirten die Beftirch-
tungen von Bundesrat Henri Druey zusitzlich und liessen ithn Ende
Mirz behaupten, «man trachtet, die Schweiz in den Krieg, welcher
eben wieder beginnen wird, hineinzuziehen»”. Ahnlich hoch
schitzten die Polizeibehorden in Basel das Rusiko einer Kriegsver-

“StABS, Politisches FF1, Januar — Juni 1849, Blatt 39.

"Ebd.

"Ebd., Blatt 86. In diesem Schreiben vom 20. Mirz 1849 wandte sich der Bun-
desrat erstimals direki an die kantonalen Polizeibehdrden mit dem Ersuchen, «amirt
meinem Departemente in thitige Korrespondenz zu treten, damit dasselbe von
demjenigen unterrichtet werde, was Sie in Betreft des wirklichen Bestehens jener
erwihnten Projekte erfahren kdnnten, so wie von demjenigen, was damit in Ver-
bindung stehen oder bei den Fliichtlingen und andern Personen Andeutung geben
koénnte von irgend einem Vorhaben, welches die Schweiz oder die 6ffentliche Ord-
nung in der Eidgenossenschaft gefihrden diirfte; mit einem Wort von demjenigen,
was der schweizerische Bundesrath wissen muss, wenn er die ithm durch die
Beschliisse der Tagsatzung und der Bundesversammlung vorgeschriebenen Pflich-
ten erftillen soll.»
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wicklung der Schweiz ein: Tatsichlich hatten sich praktisch den
ganzen Winter hindurch mehr oder weniger bedenkliche Grenz-
zwischenfille ereignet, die zumeist angeheiterte badische Soldaten
und Basler Zivilisten auf deutschem oder schweizerischem Gebiet in
Streitereien verstrickt sahen™. Entsprechend konnte die Basler Poli-
zeidirektion in threm Zwischenbericht vom 3. April nur ihre Ver-
wunderung dartiber aussprechen, «dass es nicht schon lange zu einem
provocirten grossartigeren Konflikt gekommen i1st»; man habe 1n
Richen und Bettingen auftragsgemiss solche Hindel zu vermeiden
gesucht: «Wenn nun aber noch gar Jalousien u. dgl. ins Spiel kom-
men sollten, so scheint ein Ausbruch nicht mehr fern, der vielleicht
fiir unsre Angehornigen sehr entschuldbar sein kénnte, gewiss aber zu
den irgsten Missdeutungen fiihren wiirde.»”

Die Wahrscheinlichkeit einer mdglichen Verwicklung der Eidge-
nossenschaft in die europiischen Revolutionskimpfe scheint letzt-
lich von zweitrangiger Bedeutung; denn es gab nichts Realeres als
die vom Bundesrat und der Basler Regierung geteilte Bedrohungs-
wahrnehmung, auf deren Hintergrund die politisch-administrativen
Massnahmen zur Verhinderung eines «irgerlichen Spektakels»™ er-
griffen wurden. Dennoch weisen einige Indizien eindeutig auf die
hohe Erwartungshaltung der siidwestdeutschen Offentlichkeit oder
zumindest threr demokratischen Krifte, die von der republikani-
schen Schweiz mit tatkriiftiger Unterstiitzung fiir die Sache der Frei-
heit rechneten. So kamen allein 37 der 51 Sympathieadressen an die
eidgendssische Tagsatzung anldsslich des siegreichen Sonderbunds-
krieges aus Baden, der bayerischen Pfalz und Wiirttemberg.

"Vgl. ebd., z.B. Blatt 80. Der Riehener Landarbeiter Jakob Meyer (24 Jahre,
ledig), der zusammen mit seinen Freunden Heinrich Bertschmann und Gottfried
Mehlin am Sonntagabend des 18. Februars von einer zehn- bis zwdltkdpfigen Sol-
datentruppe aus Lérrach titlich angegriffen wurde, gibt u.a. zu Protokoll: «Wer dal»
— wir antworteten «gut Freund!» — da fragte der erste Soldat — «was macht lhr da?»
— wir antworteten, wir wollten Heim zu nach Weil — wir hiiteten uns wohl zu
sagen, dass wir Schweizer seyen, weil wir Misshandlungen von ihnen flirchteten,
wenn wir es sagten, wir seyen Schweizer.» — Ein Hinweis auf das Unruhepotential
in der Grenzregion, das die Arbeit der Basler Polizei jedenfalls erschwerte.

"”Ebd., Blatt 105.

“Ebd., Blatt 89. Im Schreiben vom 24. Mirz 1849 macht Bischoff den Platz-
kommandanten von Mechel zum wiederholten Male darauf aufmerksam, «dass
ungeachtet der erhobenen Reklamationen die badischen Soldaten bis gestern sehr
hiufig auf unser Gebiet u. namentlich nach Bettingen gekommen sind, wie néthi-
genfalls durch viele Bettinger Biirger bewiesen werden kann. Da hiedurch fort-
wihrend die Gefahr entsteht, dass einmal ein fiir uns sehr drgerliches Spektakel ent-
stehe, so soll ich Sie ersuchen, beim badischen Commandanten nochmals die geeig-
neten Schritte zu thun.»
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Die rasche Bezwingung der jesuitisch-reaktioniren Ordnungspar-
tei und die erfolgreiche Nationalstaatsgriindung deuteten die An-
hinger des Liberalismus in Europa als Fanal zum endgtiltigen Durch-
bruch des Vélkerfrithlings im Kampf gegen den Despotismus. Die
helvetische Republik sollte kein Sonderfall bleiben, sondern ein
vielbeachtetes Vorbild, ja nach Friedrich Engels durchaus spéttisch
gemeinten Worten war sie sogar das «hdchste Ideal des badischen
Kleinbiirgers und Bauern»® auf dem Weg zur Verwirklichung der
europiischen Briiderrepublik. Wenn die revolutioniren Kimpfe
gegen die tyrannische Gegenwart auch national ausgetragen wurden,
so machten doch die ungefihre Gleichzeitigkeit ihres Beginns sowie
die Gemeinsamkeit in den grundsitzlichen Zielsetzungen den Vol-
kerfrithling von 1848/49 zur «nternationalsten und damit auch
europiischsten [Revolution] unter den grossen Revolutionen des
17. bis 19. Jahrhunderts»®™. Insofern stand die Schweiz in der
Geschichte der Demokratisierung Europas zwar am Anfang, sic
sollte jedoch in der Vorstellung der Radikalen und meisten Libera-
len am Schluss nicht als einzige Republik dastehen und war deshalb
zur Kooperation im curopiischen Autbruch der Vélker zu mehr
Demokratie aufgerufen. Hinter diesem «schénen Traum vom Vol-
kerfrithling»® behauptete sich bis zur reaktioniren Repression und
dem endgiiltigen Scheitern fast aller Revolutionen der weit verbrei-
tete Glaube an die Briiderlichkeit der Vélker und mithin an cine
friedliche Koexistenz der verschiedenen Nationalititen.

Weil die liberale Revolutionsbewegung im Kern tiberall dieselben
Forderungen erhob und letztlich von einem egalitiren, aber vor
allem nicht konfrontativen Zukunftsmodell des Nationalstaates aus-
ging, sollten die Republikaner aller dreiheitshebendeny Linder
grenziibergreifend fir die gemeinsame Sache einstehen. Hieraus

" Engels, Friedrich, Die deutsche Reichsverfassungskampagne, in: Marx, Karl /
Engels, Friedrich, Werke - Artikel - Entwiirfe. Juli 1849 bis Jum 1851, Karl Marx /
Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Band 10, Berlin 1977, S. 37-84, Zitat
S. 62.

**Kaelble, Hartmut, 1848: Viele nationale Revolutionen oder eme europiische
Revolution?, in: Hardtwig, W. (Hg.), Revolution in Deutschland und Europa
1848/49, Gottingen 1998, S. 260-278; hier S. 274. Zu den gemeinsamen Zielen,
die mit unterschiedlicher Gewichtung in allen Lindern verfolgt wurden, zihlt
Kaelble «die Forderung nach liberalen Verfassungen, nach freien nationalen Wirt-
schaftsmirkten, nach Nationalstaaten, auch schon nach sozialstaatlicher Sicherheit.»
(S. 270)

“Langewiesche, Dieter, Wirkungen des «Scheiterns. Uberlegungen zu einer
Wirkungsgeschichte der europiischen Revolutionen von 1848, in: Langewiesche,
Dieter (Hg.) (wie Anm. 9), S. 5-21; hier S. 12.



Basel zwischen Bund und Baden 145

erklirt sich die Selbstverstindlichkeit, mit welcher die badischen
Freiheitskimpfer im Mirz 1849 nach dem Vorbild der deutschen
demokratischen Legion Georg Herweghs eine «deutsch-helvetische»
Legion™ zugunsten Siziliens bilden, Anfang Mai zum Oberbefehls-
haber der pfilzischen Streitkrifte General Dufour® nominieren
wollten und schliesslich Ende Juni einen Aufruf an die Schweizer
Scharfschiitzen erliessen, deren Organisierung Oberstleutnant
Buser™ aus dem Kanton Baselland {ibernehmen sollte. Fiir sie gab es
keinen Widerspruch zwischen Revolution und Nation, denn «die
Solidaritit der Schweizer National-Interessen mit dem Siege der
deutschen Freiheit tiber das Preussenthum tritt fiir jeden augen-
scheinlich zu Tage»”. Die aus rein staatspolitischen Erwigungen
ergriffene Neutralititspolittk der Schweiz interpretierten die iiber-
zeugten Mitstreiter des Republikanismus als einen freilich durch die
Monarchien erzwungenen Verrat an den universalen Prinzipien der
Freitheit und Gleichheit. So konnten viele demokratisch gesinnte
Badener angesichts der restriktiven Haltung der Schweiz und insbe-
sondere Basels nicht begreifen, «warum eine Republik die Grenzen
besetzte, wie man {berhaupt in einer Republik von politischen
Massregeln reden kénne»®. An die Macht gelangt, hatte sich der eid-
genossische Freisinn aber aus Angst vor einer kriegerischen Ver-
wicklung in die politischen Umwilzungen der Nachbarstaaten fiir
einen realpolitischen Pragmatismus und damit fiir die Nichtinter-

“Die auch «deutsch-polnische» oder «Schweizer» Legion genannte, ein paar
hundert Mann starke Kleintruppe stand unter dem Oberkommando Johann Philipp
Beckers und setzte sich zum tiberwiegenden Teil aus deutschen Emigranten zusam-
men. Lediglich etwa fiinf Prozent waren Schweizer. Vgl. dazu Frei, Jiirg (wie Anm.
8), S. 325-326.

*Vgl. zur Absage des angefragten Generals Dufour Siegfried, Paul (wie Anm. 7),
S. 54.

*Nach Berichten der BZ (Nr. 155, 3. Juli 1849, S. 642) scheint Oberst Buser
bereits anfangs Juli wieder zuriickgekehrt zu sein: «Oberst Buser aus Baselland, wel-
cher im Augenblick wo sein Bataillon auf Piket gestellt war, in den Dienst der badi-
schen Insurrektion iibertrat, 1st auch wieder zuriick, und von den Scharfschiitzen die
er anwerben sollte, hért man nichts mehr, obschon schénes Handgeld versprochen
wurde flir die wenige Tage, welche die ganz Sache doch dauern wird.»

¥StABS, Politisches FF1, Revolution 18481849, Juli 1849, Blatt 12. Der «Auf-
ruf an die Schweizer Scharftschiitzen» vom 24. Juni ist dem Kreisschreiben des Bun-
desprisidenten Jonas Furrer vom 2. Juli 1849 beigelegt.

*StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, Bericht G. Bischoffs vom 18. Juni 1849
an Biirgermeister Sarasin, S. 29. Bischoffs einleitende Sitze geben diesbeziiglich
seine personliche Haltung wieder, wenn er schreibt: «Uber das frithere Verhalten
der Schweiz u. Basels insbesondere zu den badischen Bewegungen hérte ich viel
Ungiinstiges, noch mehr Ungliickliches.»
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vention entschieden; gleichsam als Preis daftir musste er den «olker-
verbindendern, liberalen Idealismus aufgeben.

Als die oberste Polizeibehorde in Basel Ende Mirz vom Bundes-
rat — wie ihr Direktor in einem Brief an Biirgermeister und Rat der
Stadt vermerkt — «in einen wesentlich neuen Geschiftsgang hinein-
gezogen» wird, kann die konservative Regierung mit Genugtuung
die vollige Ubereinstimmung mit der aussenpolitischen Abwehrhal-
tung der liberalen Zentralgewalt in Bern konstatieren: «Mit Vergnii-
gen» — so der Polizeichef weiter — wiirden die Stadtherren «diejeni-
gen Grundsitze darin [i.e. im bundesritlichen Schreiben| ausgefiihrt
sehen, welche uns zur Nachahmung auf vorkommende Fille von
jeher von Thnen zur Regel gemacht worden sind»; im iibrigen se1
durch die Neustrukturierung des amtlichen Verkehrs zwischen Bund
und Kanton «keine nachtheilige Einwirkung auf unsre kantonale
Stellung voraus[zu]sehen, da in solchen Fillen das Interesse aller
schweizerischen Behérden nur ein und dasselbe sein kann»™. So sehr
aber die Basler Konservativen und Berner Liberalen in der Tendenz
der Neutralititspolitik einig gingen, speiste sich die gemeinsame
Grundintention, jegliche Unannehmlichkeiten mit den europii-
schen Grossmichten zu vermeiden, doch aus ganz verschiedenen
Motiven. Waren es beim Bundesrat in erster Linie Griinde der natio-
nalen Staatsrison, welche 1thm die restriktive Defensivhaltung aufer-
legten, standen bei der Basler Fithrungsschicht vor allem politische
Uberzeugungen, d.h. die Abneigung gegen den Republikanismus,
im Vordergrund.

Der Primat der Staatserhaltung, dem sich die verantwortlichen
Bundesrite teils unter Verleugnung ihrer persénlichen politischen
Prinzipien zu unterwerfen beschlossen, verschaffte der konservati-
ven Elite in Basel die Gelegenheit, sich aus der selbstverschuldeten
[solation zu 16sen und 1m neugegriindeten Bundesstaat den notwen-
digen Anschluss zu finden. Die immer noch vorhandenen ideologi-
schen Divergenzen sollten zwar punktuell wieder zum Vorschein
kommen, dennoch war die Rolle Basels als Aussen- und Vorposten
der Schweiz zu wichtig, als dass die intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Bundes- und Kantonsbehérden dadurch wesentlich beein-
trichtigt worden wire. Gegeniiber dem im Friithjahr 1849 wieder-
erstarkten reaktioniren Ausland hatte die neue Eidgenossenschaft
ihre Existenzberechtigung durch eine effiziente, zentral gesteuerte
und somit einheitliche Aussenpolitik zur Einhaltung ihrer volker-
rechtlichen Pflichten erst noch zu erweisen.

“StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—1849, Januar — Juni 1849, Blatt 87.
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Da sich ihr eigener Verwaltungsapparat in der Aufbauphase
befand, war sie dazu in hohem Masse auf die loyale Kooperations-
bereitschaft der exponierten Rheinstadt angewiesen, sowohl hin-
sichtlich der raschen Umsetzung ihrer verordneten Massnahmen als
auch der Informationsbeschaffung. Welchen bedeutenden Einfluss
etwa Gottlieb Bischoft auf die Beschlussfassungen des Bundesrates
nahm, lisst sich daran ersehen, dass Berichte des Basler Polizeichefs
tiber die Ereignisse in Baden vom Amtsbiirgermeister Sarasin z.T.
direkt an den Bundesprisidenten Jonas Furrer weitergeleitet wurden,
dem sie immer hiufiger als wesentliche Entscheidungsgrundlage
dienten. Insofern sind nun die ab dem 12. Mai einsetzenden Lage-
beurteilungen Gottlieb Bischoffs und seiner Informanten, des Ober-
leutnants Heinrich Wieland™ sowie des Platzkommandanten Johann
Lukas von Mechel”, niher zu betrachten und auf die inhirent wirk-
samen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster hin zu befragen.
Zuerst seien aber die politischen Konstellationen im benachbarten
Grossherzogtum Baden sowie die wichtigsten ereignisgeschichtli-
chen Stationen des Auftaktes der dritten badischen Revolution kurz
skizziert.

Nachdem Anfang Mai 1849 als Reaktion auf die am 27. April
endgiiltig besiegelte Zuriickweisung der Reichsverfassung und der
vom Frankfurter Parlament angebotenen Kaiserkrone durch den
preussischen Kénig Wilhelm IV. zuerst in Sachsen und dann in der
bayerischen Pfalz Volksaufstinde ausgebrochen waren, schien der
deutsche Siidwesten den Ausgangspunkt fiir einen gemeinsamen
Kampf zum Schutze der Reichsverfassung zu bilden, der auf breiter
Front nicht nur die 28 Staaten, welche in der Kollektivnote vom 14.
April das Werk der Nationalversammlung bereits anerkannt hatten,
sondern auch die bis anhin verfeindeten Lager der Liberalen und
Demokraten zu einen schien”. Die bevorstehenden franzdsischen

“Heinrich Wieland (1822-1894), Sohn des 1833 im Gefecht auf der Hard ver-
storbenen Majors und Artillerie-Instruktors August Heinrich Wieland-Landerer,
hatte 1842 seine Rekrutenschule unter Major Johann Lukas von Mechel absolviert,
trat dann unter dessen Kommando als Leutnant in die baselstidtische Standestruppe
ein und begab sich mit thm 1850 bis 1861 in neapolitanische Dienste. Nach der
Riickkehr durchlief er sowohl auf baselstidtischer wie auch eidgendssischer Ebene
eine steile Militirkarriere. Vgl. dazu Basler Nachrichten vom 16. Juni 1973 (Nr.
138),.8; 21,

"'Johann Lukas von Mechel (1806—-1873), diente von 1826 bis 1830 als Leutnant
in einem Linienregiment der franzésischen Armee, war als Offizier der Basler Stan-
destruppe an den Trennungswirren der Jahre 1831-1833 an vorderster Front betei-
ligt, tibte bis 1850 das Platzkommando tiber die «Stinzler» aus und stieg dann unter

neapolitanischen Diensten bis zum Divisionsgeneral auf.
”Vgl. dazu auch im folgenden Hippel, Wolfgang von (wie Anm. 2), S. 291-394.
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Wahlen und die bis dahin siegreiche ungarische Revolution nihrten
die Hoffnungen der badischen Republikaner auf einen allgemeinen
Krieg der Vélkerinternationale gegen die Fiirstenmacht in Europa.
Sollte es soweit kommen, rechnete man fest mit dem Anschluss
«nicht nur Hessen[s] und Wiirttemberg[s], sondern auch [der|
Schweiz» ™, wie Bischoff noch Ende Mai zu berichten wusste. «Von
allen revolutioniren Chancen» — so der als Freischirler engagierte
Friedrich Engels — «war dies bei weitem die vortheilhafteste» ™.
Allerdings war die anfingliche Geschlossenheit der deutschen
Freiheits- und Einheitsbewegung schon im Ansatz gefihrdet, hatte
doch die selbstherrliche Verwerfung der fast einjihrigen Verfas-
sungsarbeit der Paulskirche durch Preussen das definitive Scheitern
des Projekts der konstitutionellen Liberalen um Heinrich von
Gagern, die mit der politischen Koalition von Erbmonarchie und
demokratischem Wahlrecht eine soziale Revolution hatten verhin-
dern wollen, deutlich vor Augen gefiihrt. Vollends eine Radikalisie-
rung in demokratische Richtung sollten die spektakuliren Militir-
meutereien bewirken, die sich fiir viele iiberraschend ab dem 11,
Mai 1849 in Rastatt, Bruchsal und Lorrach ereigneten und die radi-
kalen Demokraten um Amand Goegg am 13. Mai, dem Tag der
Flucht des Grossherzogs Leopold aus Karlsruhe, dazu bewogen, den
badischen Landesausschuss der Volksvereine zum revolutioniren
Regierungsorgan zu erkliren. Zum ersten Mal in der kurzen Ge-
schichte der badischen Aufstandsbewegung besassen die Krifte der
Revolution die faktische Verfligungsgewalt iber Armee und Ver-
waltung, zugleich hatten sie sich aber tiber Weg und Ziel ihres Frei-
heitskampfes in einen gemissigten Mehrheits- und einen radikal
demokratischen Minderheitsfliigel gespalten. «Militirmeuterei und
Revolution in Baden wirkten als eine Art von Scheidewasser zwi-
schen den verschiedenen Parteirichtungen, die sich zunichst
gemeinsam um das Panier der Reichsverfassung geschart hatten, nun
aber entweder offen auf Proklamation der Republik dringten oder
vor revolutiondren Weiterungen zuriickschreckten, dabei allerdings
selbst in die Gefahr gerieten, weiter nach links abgedringt zu wer-
den, als ithnen selbst lieb sein konnte»™. Insgesamt ist davon auszu-
gehen, dass auch ein Grossteil der badischen Bevélkerung sowie der

“StABS, Politisches FF 4.1, 1849—-1850, Bericht vom 27. Mai 1849 an Amts-
biirgermeister Sarasin, S. 20.

“Engels, Friedrich (wie Anm. 81), S. 48.

“Hippel, Wolfgang von (wie Anm. 2), S. 331.
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meuternden Biirgersoldaten> lediglich fiir die Verwirklichung der
R eichsverfassung und weniger fiir die deutsche Republik>, die eher
als «Chiffre fiir mehr Fretheit» gesehen werden muss™, eintrat, auch
wenn sich diese teils diffusen politischen Konzepte in der Vorstel-
lungswelt der meisten nicht klar trennen liessen.

Wie wurden diese dramatischen Ereignisse in Basel wahrgenom-
men? Wie reagierte man auf den gewalttitigen Sturz der grossher-
zoglichen Regierung? — Besonders iiberrascht von dieser dritten
R evolutionswelle scheint man in Basel nicht gewesen zu sein, hatte
doch die «innere Anarchie der Meinungen»” — wie die Basler Zei-
tung die verwickelte Lage Deutschlands kommentierte — bereits
wihrend der letzten Apriltage auf den bevorstehenden Ausbruch der
Krise hingedeutet und ihr Ausmass erahnen lassen: «Sie wird schwer
von Statten gehen.»™ Sorge bereitete Bischoft vor allem die Beteili-
gung von Teilen der badischen Armee an der Lérracher Volksver-
sammlung vom 11. Mai 1849: «Welchen Zweck die Versammlung
hatte, welchen Antheil die Soldaten daran nahmen», konnte er nicht
eruieren, aber es beunruhigte 1hn sehr, «dass die vor kurzem noch
sehr volksfeindlichen Truppen mit der Bewegungsparther harmo-
nierten» .

Uber den genauen Tathergang der Soldatenrevolte in Lérrach
hatte der Polizeichef offenbar verlissliche Informationen erhalten,
doch seine voreilige Einschitzung, der Vorfall sei «ein blosser
Militirkrawall gewesen»'”, verrit, dass er in dieser frithen Phase die
ganze Tragweite der Ereignisse nicht recht erkannte. Erstaunlich
scharfsichtig dagegen waren seine Voraussagen iiber die zu erwar-
tende Radikalisierung der Erhebung in Richtung Republik; aus der
Erfahrung der beiden vorangegangenen Aufstinde liess sich jetzt
schon absehen, dass die auf den 13. Mai angesetzte Landesvolksver-
sammlung in Offenburg «weniger eine Demonstration zu Gunsten
des Reichs, als [der] Republik sein werde»''. Und dennoch bleibt
am Schluss seiner ersten Lagebeurteilung eine tiefe Verunsicherung
splirbar, wenn Bischoft sich und seinem Amtsbiirgermeister einge-
stchen musste: «Bei der Charakterlosigkeit unserer benachbarten
deutschen Bevolkerung und bei dem vorhandenen Grad der Unter-
hohlung aller dortigen Verhiltnisse ist schwer vorauszubestimmen,

*Ebd., S. 332.

BZ 30.4.1849 (Nr. 101), S. 410.

*“BZ 2.5.1849 (Nr. 103), S. 419.

?StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, Bericht vom 12. Mai 1849, S. 1.
'“Ebd., S. 2.

WELd., 5.2,
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ob den jetzigen Vorgingen sehr kleiner oder ob 1hnen grosser Werth
beigelegt werden muss.»'”

Erst als sich Bischoff am darauffolgenden Tag mit badischen
Beamten und anderen Augenzeugen vor Ort in Verbindung setzte,
wurde 1thm die tatsichliche Dimension des revolutioniren Gesche-
hens in der Nachbarschaft bewusst, auch wenn er an das Gerede von
den iiberall in Baden stattgefundenen Volks- und Soldatenaufstinden
noch nicht so recht glauben mochte: «Summa, es 1st eine Militir-
meuterei nicht gewdhnlicher Art los. Nattirlich erzihlen sie sich
unter einander auch die abenteuerlichsten Sachen u. wie in Freiburg,
Rastatt etc. die Leute noch ganz anders sich erhoben u.s.w.» ' Damit
stellt sich aber eine dusserst wichtige Frage, nimlich jene nach den
Informationsquellen Bischoffs und ihrer Zuverlissigkeit.

In der bis etwa Mitte Jum dauernden Anfangsphase, in welcher
der Nachrichtendienst im weitesten Sinne dem priventiven Grenz-
schutz diente, standen thm vor allem die Berichte des Oberleutnants
Wieland aus Riehen und des Platzkommandanten von Mechel zur
Verfligung, welche direkt vom Amtsbiirgermeister Sarasin in Auftrag
gegeben worden waren. Mit dem Beginn des eidgendssischen Bri-
gadekommandos unter Oberst Albert Kurz und dem Einsetzen des
republikanischen Fliichtlingsstroms wurde die tigliche Rapportie-
rung auch auf die Ebene der verschiedenen Grenzwachposten aus-
geweitet. Dies hatte auch damit zu tun, dass parallel zur Zunahme
der politischen Verwirrung im benachbarten Grossherzogtum unter
den baselstidtischen Entscheidungstrigern das Gefiihl der Unsicher-
heit und zugleich das Bediirfnis nach gesicherten Fakten tiber das
dortige revolutionire Geschehen wuchs. Daher wiesen ihre subal-
ternen Berichterstatter mit Nachdruck auf die Authentizitit der
eigenen Quellen hin und glaubten aus falsch verstandener Griind-
lichkeit, auch jedes Gerticht der Strasse mitteilen zu miissen, was
offenbar schon frith von vorgesetzter Instanz beanstandet wurde .
So sah sich der Polizeichef hiufig veranlasst, selber den jeweiligen
Locus delicti autzusuchen und sich dort im Gesprich mit seinen badi-
schen Kollegen oder weiteren Gewihrspersonen iiber die Vor-
kommnisse kundig zu machen'”. Dabei ist den Baslern bei ihren

“Ehd., 5. 2-3

W Ebd., 5. 5

"Vel. StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Januar — Juni 1849, Blatt
122 u. 128. Vgl. hierzu auch die vielsagende Bemerkung Bischoffs in seinem
Bericht vom 14. Juni, in: StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 25: «Aus der
Pfalz sind wenig Berichte, wohl aber viele Geriichte hier, welche ich tibergehe, da
Jeder glaubt, was er gern will.»

'»Vgl. StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 17.
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Ermittlungen vor allem der Umstand zugute gekommen, dass sich
die z.T. ebenfalls verunsicherten Badener ihnen, den auswirtigen
und gleichsam neutralen Beobachtern, bereitwillig und scheinbar
often anvertrauten: «Wenn man als Schweizer oder Franzose bei
thnen [i.e. den Leuten] bekannt ist, so sprechen sie sich gern und
unbefangen aus.» '™

Da Polizei und Grenzwacht den steigenden Informationsbedarf
nur in ungeniigendem Mass zu befriedigen vermochten, wurde
Anfang Juni nach dem Vorbild der franzésischen Gendarmerie zwi-
schen Strassburg und Basel ein grenziibergreifender Depeschendienst
eingerichtet: Indem sich der Eisenbahnkommissir Emil von Speyr
die Zugverbindung als den mit Abstand schnellsten Kommunikati-
onskanal zunutze machte, konnte er nun tiglich die neusten Nach-
richten ibermitteln, die thm der Strassburger Polizeichef Mehl aus
den Berichten seiner Agenten in Mannheim und Karlsruhe zukom-
men liess'”. Dass die Basler Polizei damit in die Abhingigkeit der
franzosischen Prifektur geriet, liess sich nur schwer vermeiden, wie
tiberhaupt die ganze Produktion von Herrschaftswissen letztlich auf
Informanten aus der Bevolkerung, insbesondere auf die Auskunftbe-
reitschaft der Gastwirte angewiesen blieb. Zumindest Platzkomman-
dant von Mechel war sich der daraus folgenden Konsequenzen
durchaus bewusst: «Es gefillt mir diess nur halb, indem es dazu
flihren kann, dass man uns von der Strasse aus wird diktiren wollen,
was wir zu thun und zu lassen haben. Allein dndern kann ich die
Sache nicht. Es wird nichts schaden, wenn wir von Zeit zu Zeit
Nachrichten von draussen einziehen lassen [...].» """

Obwohl die konservative Regierungselite Basels mit dem relativ
rasch aufgebauten Kontakt- und Informationsnetz in Baden und im
Elsass tiber viele verschiedene Kanile verfiigte, welche sie tiber die

"“Ebd., S. 19.

""Vgl. StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Januar — Juni 1849, Blatt
188. Siehe zu diesem Punkt auch Hilty, Anne-Lise (wie Anm. 7), S. 56, wo (ohne
prizise Quellenangabe) die Kosten dieser Dienstleistung mit 150-200 Fr. angege-
ben sind. Siegfried, Paul (wie Anm. 7), S. 64, erwihnt, dass Bischoff «ein namhaf-
ter Kredit aus der Staatskasse eréffnet wurde; er verwendete 1hn fiir die Bezahlung
verschiedener uns unbekannter Agenten.»

'"“StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Juli 1849, Copierbuch des
Vorposten-Commandanten, Heft Nr. 2, Blatt 83. Die Rede 1st hier von einem Wirt
aus Haltingen, «ein guter Radikaler, der sich im Auftrag des Platzkommandanten
tiber die preussischen Pline einer Lagererrichtung erkundigt hatte. In derselben
Angelegenheit hatte man auch auf einen elsissichen «Schiffmann» zuriickgegriffen,
der fiir «seine Miihe» entsprechend entschidigt wurde. Vgl. ebd., Heft Nr. 1, Blatt
82.
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Ereignisse des Maiaufstandes auf dem laufenden hielten, fiel die
«Interpretation» des Revolutionsgeschehens, d.h. vor allem dessen
historische Einordnung und die Abwigung der Krifteverhiltnisse
sowie der republikanischen Erfolgsaussichten ziemlich einheitlich
aus. Dies deutet auf zwei Sachverhalte unterschiedlicher Ordnung
hin: Auf einer allgemein-theoretischen Ebene ist davon auszugehen,
dass die menschliche Wahrnehmung wvielfach durch subjektive
Erfahrungen, habituelle Dispositionen und insbesondere kollektive,
schichtspezifische Mentalititen konditioniert 1st und folglich eine
totale Objektvitit in der kognitiven Erfassung geschichtlicher
Abliufe nicht existiert. Ausserdem muss in unserem Fall der spezielle
Motivatonszusammenhang und die Intentionalitit des Rezeptions-
vorganges beriicksichtigt werden: Wenn die Hauptaufgabe der
baselstidtischen Polizeiadministration darin bestand, die Neutralitit
der Schweiz zu wahren und insofern Wattenschmuggel sowie
bewaffnete Ein- bzw. Ausfille aus bzw. von Basel zu verhindern,
dann hatte sie ithre Ermittlungen dieser praktschen Zwecksetzung zu
unterwerfen, so dass im Prozess der Wahrnehmung und Informat-
onsbeschaftung bereits eine Auswahl in Funktion der als relevant
eingestuften «Daten» stattfinden musste.

Um die polizeilichen Schutz- oder Abwehrvorkehrungen recht-
zeitig tretten zu konnen, musste der spitere Verlaut der Ereignisse
wenigstens 1n der Grundtendenz vorausgesehen werden. Demzu-
folge bildete die Hauptfrage nach der Loyalitit und des zu erwarten-
den Verhaltens der verschiedenen sozialen Gruppen ein Leitmotiv,
das sich anfangs durch prakusch alle Berichte Bischotts zieht. Gerade
im «faktisch unbedingten Revolutionszustand, der Vieles in Frage
stelltr, liess sie sich fiir den Polizethauptmann im einzelnen nur sehr
schwer beantworten; denn «das badische Oberland ist dusserlich
scheinbar sehr ruhig und friedlich», doch «erst be1 niherem Nachse-
hen entdeckt man, dass ein grosser Riss durch Alles geht», «die Leute
einander nicht trauen» und «offenbar gar mancher Comdédie
spielt»”. Die «heillose Verwirrung» hatte unter der badischen
Bevolkerung also grosses Misstrauen gestiftet, weil der politische
Aushandlungsprozess zwischen den beiden konkurrierenden, Legiti-
mitit beanspruchenden Staatsordnungen noch nicht definitiv ent-
schieden war und die Leute sich in diesen machtpolitisch unklaren
Verhiltnissen nicht festlegen konnten, welcher Herrschaft — der alten

1“StABS, Politisches FF 4.1, 1849—-1850, Bericht vom 26. Mai 1849, S. 17-18.
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oder der neuen — sie ithren «Glauben> schenken sollten'". Deshalb
kann Bischoff oft nur sein eigenes Nichtwissen iiber die allgemeine
Gehorsamsbereitschaft in den stiddeutschen Nachbargemeinden
festhalten: «Ob Lorrach grossherzoglich oder republikanisch ist,
weiss man gar nicht.»'' So hitten zwar Beamte des Bezirks Schénau
der provisorischen Regierung die Gefolgschaft verweigert, die mei-
sten Oberamtminner aber in Karlsruhe unter Vorbehalt der badi-
schen Landesverfassung den Eid auf die Reichsverfassung geleistet,
wihrend wieder andere bereits kurz nach Revolutionsausbruch mit
thren Familien nach Basel gefliichtet seien'".

Ebenfalls schwierig einzuschitzen war die ambivalente Rolle der
Lorracher Birgerwehr, die einstweilen beabsichtige, «Vergehen
gegen das Eigenthum zu verhiiten»'”. Eindeutig erschien Bischoff
hingegen die ablehnende Haltung der Lérracher Biirger und der
ohnehin eher revolutionsfernen Bauern gegentiber den republikani-
schen Fiihrerfiguren Johann Philipp Becker und Friedrich Neft, dem
«rothen Republikaner» bzw. «Freund «er auflésenden Staatsform» '™,
welcher mit seinem «Terrorismus»'® der Bewegung viel geschadet
habe. Diese fiir den Basler Polizeichef <erfreuliche> Ordnungstreue
einer grossen Mehrheit auch der umliegenden Gemeinden erklirte
sich seiner Meinung nach mit dem Scheitern der beiden letzten
Aufstinde und der negativen Erfahrung des Zwangs- bzw. Gewalt-
charakters der kurzen demokratischen Revolutionsherrschaft'®. Auf
diesem Hintergrund konnte Bischoft zwei Wochen nach den badi-
schen Militirmeutereien seinem Vorgesetzten die wenig optimisti-
sche Stimmung im Grossherzogtum referieren, wo die Erfolgsaus-
sichten offenbar schon friih als sehr gering beurteilt wurden: «Im

""Vel. Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden
Soziologie, besorgt von Johannes Winckelmann, Tiibingen 1980°, S. 122: Sitte
oder Interessenlage so wenig wie rein aftektuelle oder rein wertrationale Motive der
Verbundenheit kénnten verlissliche Grundlagen einer Herrschaft sein. Zu ihnen
tritt normalerweise ein weiteres Moment: der Legitimititsglaube.»

""'StABS, Politisches FF 4.1, 1849—1850, Bericht vom 21. Mai 1849, S. 15.

"2vgl. ebd.; 8. 10; S. 15.

'"WEbd., S. 9. Vgl. dazu auch den Bericht Wieland vom 17. Mai 1849, in: StABS,
Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Januar — Juni 1849, Blatt 177: «Behérden
u. Volk bestreben sich das Eigenthum zu schiitzen u. nach ihrer Art Ordnung zu
schaffen.»

"“StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 7.

“Ebd., 8. 18.

"*Vgl. ebd., S. 10. Siehe zu diesem Punkt auch Merk, Jan, Revolutionserfah-
rungen. Vom Septemberaufstand 1848 zur Mairevolution 1849 in der Grenzregion
Lorrach, in: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins «Schau-ins-Land», 118. Jah-
resheft, Freiburg 1999, S. 57-77.
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Ganzen schenkt man der neuen badischen Sache wenig Hoffnung
auf Gelingen.»'"

Bezeichnenderweise zeigte Bischoff in bezug auf die demokrati-
schen Revolutionsanhinger kein vergleichbares Interesse, thr Han-
deln differenziert wahrnehmen und auch verstehen zu wollen. Vil-
lig ausgeblendet werden z.B. Fragen nach den moglichen strukturel-
len Ursachen der Insubordination oder nach der Motivation der
meuternden Soldaten zur Teilnahme am badischen Aufstand. Eben-
falls nicht in sein Blickfeld geriet der Umstand, dass viele unter thnen
im zivilen Leben Tagelohner, Handwerksgesellen oder Bauern wa-
ren und sich bewusst «fiir die Reichsverfassungskampagne engagier-
ten, weil sie das Bewusstsein entwickelt hatten, dass diese Kampagne
ein legitimer Kampf fiir ihre eigenen Recht war, die durch die reak-
tioniren Fiirsten und Ofhziere bedroht schienen.» ' Da die soldat-
sche Gehorsamsverweigerung und Auflosung jeder militirischen
Disziplin ftir den konservativen Polizethauptmann letztlich unbe-
greiflich bleiben, greift er zu moralistischen Stereotypen, um dieser
chaotischen Welt wieder emn Stiick Ordnung abzugewinnen. Ent-
sprechend werden die Soldaten in seinen Berichten stets entweder
als unanstindige und unberechenbare Zecher oder als gewalttitige
Opfer der republikanischen Agitation dargestellt'”. Ahnlich pauschal
fillt sein Gesamturteil iber diese dritte badische Revolutionsbewe-
gung aus, die seiner Meinung nach vor allem auf die «Charakterlo-
sigkeit» " von weiten Teilen der benachbarten Bevélkerung zurtick-

""StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, Bericht vom 26. Mai 1849, S. 19.

""Miiller, Sabrina (wie Anm. 9), S. 318. Erwihnenswert in diesem Zusammen-
hang 1st v.a. die Widerlegung der schon von Engels vorgebrachten These, dass die
Authebung des Stellvertretersystems ein entscheidender Anlass fiir den Aufstand
war. Ausschlaggebend — so Sabrina Miiller weiter — se1 vielmehr die Nichtbeteili-
gung der Rastatter Infanteristen an der Niederschlagung der Freischarenaufstinde
im Vorjahr, die bei den involvierten Truppeneinheiten den antirepublikanischen
Hass geschiirt hatte. Vgl. dazu S. 273f.

"StABS, Politisches FF 4.1, 18491850, S. 3ff. — Wieviel ivilisierters erschei-
nen da die meuternden Soldaten aus Lorrach in den Schilderungen der Schweizeri-
schen Nationalzeitung (NZ) vom 14.5.1849 (Nr. 119), S. 450: «In dem benachbar-
ten Lorrach hielten die Soldaten (Artillerie, Dragoner und Infanterie), welche von
den umliegenden Ortschaften zusammengekommen waren, Freitag (11.) Abends
eine Versammlung, in der sie beschlossen, nicht mehr gegen thre Mitbiirger sich
gebrauchen zu lassen, sondern im Verein mit ihnen fiir die Reichsverfassung zu
kimpfen; es gab sich besonders ein glithender Hass gegen die Preussen kund, dem
begeisterte Redner kriftige Worte lichen. Nach der Versammlung verlangten die
Soldaten die Freilassung von sechs Kameraden, welche wegen Zusendung eines
Briefes an einen Hauptmann, der einen von ihnen misshandelt hatte, schon meh-
rere Wochen in Haft waren|...].»

WEbd:; 5:2; 5. 8,,5: 29,
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zufiihren sei, deshalb kdnne «aus diesem Volk [...] noch Alles wer-
den, aber noch lange keine dauernde Republik.»

Zwar spricht Bischoftf im Zusammenhang mit der Reichsverfas-
sungskampagne nicht explizit von einem Kampf zwischen Biirger-
schaft und Proletaniabv, wie dies die Basler Zeitung'* tut; dennoch
beschreiben er und seine rapportierenden Mitarbeiter dieselben ver-
heerenden Wirkungen der revolutioniren Krifte: Unordnung,
Anarchie, Gewalt und kommunistischer Terrorismus'”. Damit sind
aber nicht allein dieselben Wahrnehmungsmuster aus der Basler Ver-
fassungskrise des Jahres 1847 und dem Generalposamenterstreik von
1848 reaktiviert, die dem legalistischen Ordnungsdenken der Basler
Konservativen entsprangen; sondern iibernommen werden in einer
sukzessiven Phase auch die gegenrevolutioniren Feind- und
Schreckensbilder, die von der reaktioniren Partei in Deutschland
gezielt verwendet wurden, um die internationalen Republikaner als
anarchistische Rebellen und Terrornisten zu delegitimieren.

Zu dieser fiir die konservative Elite Basels traditionellen Sicht,
wonach Revolutionen» per se die gute «Ordnung), will heissen
Eigentum, Familie sowie Wohlstand gefihrden und somit den «sitt-
lichen Ruin, den Bankerott an Wahrheit, Liebe, Glauben und Ver-
trauen» '** bedeuten, tritt nun ein neuer Aspekt in der Gesamtbeur-
teilung des dritten badischen Aufstandes hinzu. Als Ende Mai zwar
die «verdichtigen» oder «fremden Gesichter»'” in der Grenzregion
sich mehren, der erwartete Ansturm bzw. Durchzug von deutschen
«Handwerksburschen»'® aus der Schweiz nach Baden ausbleibt,
kommt Bischoft zum Schluss, «dass sich die badische Bewegung
eigentlich bloss durch die fremden Elemente hilt»'”. Gleichsam
bestitigt wird sein Eindruck wenige Tage spiter durch die aberma-
lige Ankunft in Basel von rund hundert Ungarn und Polen, die ins
Grossherzogtum weiterziehen, um sich dort der badischen Revolu-
tionsarmee anzuschliessen. Zunehmend nimmt die konservative

2'Ebd.; 8. 15.

Vgl. BZ 11.5.1849 (Nr. 111), S. 453.

#Vel. z.B. StABS, Politisches FF 4.1, 1849—-1850, S. 12 oder StABS, Politisches
FF1, Revolution 1848-1849, Januar—Juni 1849, Blatt 175.

"*StABS, Politusches FF 4.1, 18491850, S. 6.

'#Ehbd.; 5. 33.

*Ebd., S. 16. In einer eigenen kleinen Statistik zum grenznahen Personenver-
kehrs schitzt Bischoff die bis zum 2. Juni durchgereisten Handwerksgesellen, die
sich den demokratischen Truppen in Baden anschlossen, auf rund 4—-500. Vgl. ebd.,
S 23.

‘FEbd,; S. 20.
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Wahrnehmung der als Bedrohung empfundenen republikanischen
Freiheitskimpfer wegen ithrer mobilen Multinationalitit fremden-
feindliche Ziige an. Insbesondere in den Artikeln der Basler Zeitung
werden die in die badische Volkswehr eingetretenen Polen, Franzo-
sen, [taliener und Ungarn mit dem Schlagwort des «reislaufenden
Proletariats» negativ etikettiert und als terroristische Masse mit letzt-
lich ganz eigenniitzigen und unlauteren Motiven perhorresziert'*.
Die polnischen Kombattanten unter der Fithrung des «communisti-
schen Helden» Mieroslawski bezichtigte man dabei eines «schmihli-
chen Vernichtungskrieges gegen das Eigenthum» ' und unterstellte
thnen sogar, «um alles cher zu kimpfen als um die Frankfurter
Reichsverfassungy. Thr eigentliches Kampfmotiv se1 die «Rache» fiir
die Zerstérung des polnischen Staates im 18. Jahrhundert™.

Dass es sich hierber nicht um ein spezifisch baslerisches, sondern
um ein die birgerlich-konservative Schicht grenziibergreifend
betreftendes Deutungsmuster handelte, bezeugt eine noch vor den
kriegsentscheidenden Schlachten Mitte Juni gemachte Beobachtung
Bischofts: «Gestern sind ¢. 20 Ungarn in Lorrach einquartiert wor-
den; darauf hin soll die Meinung ziemlich laut von den Biirgern
gedussert worden sein, man kénne unmoglich von Hause fort, da
man nie wisse, von welcher Nation man indessen heimgesucht
werde.» ' In charaktenstischer Weise verdichten sich in den Képten
von weiten Teilen des Biirgertums die vergangenen Erfahrungen der
drei badischen Aufstinde und anderer Revolutionsbewegungen in
Europa zu einem wirkungsmichtigen Denk- und Anschauungs-
komplex, der sich im wesentlichen aus der Furcht vor der autbegeh-
renden Masse der Proletarier und dem wachsenden Misstrauen
gegeniiber den fremden Nationen speist, deren Fremdwahrneh-
mung zugleich eine schleichende Ethnisierung erfihrt. Im Zuge der
seit Mitte Juni langsam einsetzenden Flucht der badischen Freischir-
ler in dic Schweiz haben diese mentalen Einstellungen und aftektiv
aufgeladenen Dispositionen einen besonderen Einfluss auf die basel-
stidtische und schweizerische Asylpolitik ausgetibt. Thr soll nun zum
Schluss unser Augenmerk gelten.

Seit der ersten und in noch strengerem Masse nach der zweiten
badischen Erhebung hatte die Basler Regierung den deutschen
Fliichtlingen keinen Aufenthalt gestattet; damat stellte sie sich — frei-

Vgl BZ 1.6.1849 (Nr. 128), S. 525.

BZ 25.7.1849 (Nr. 174), S. 719.

Vgl BZ 23.6.1849 (Nr. 147), S. 609.
IStABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 28.
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lich nicht aus Griinden der Staatsrison'”, sondern der politischen
Antipathie gegeniiber dem demokratischen Liberalismus — in den
Dienst der eidgenéssischen Neutralititspolitik. Gerne berief man
sich in Basel auf die vom Bundesrat eingeforderten Grundsitze der
Aussenpolitik, um die eigene restriktive Handhabung des Asylrechts
vor der Offentlichkeit zu legitimieren. Denn tatsichlich hatten sich
«die Klagen tiber tibertriebene und ungegriindete Strenge seit eini-
ger Zeit auf hochst auffallende Weise»'™ gemehrt; davon zeugten
auch die sich hiufenden «Katzenmusiken» oder traditionellen «Cha-
rivari»-Ziige ', durch welche insbesondere die stidtischen Unter-
schichten ihren Protest zum Ausdruck brachten. Mit entsprechen-
den Bekanntmachungen hoftte die baselstidtische Polizeidirektion,
«gestiitzt grade auf die Mahnungen der hohen Bundesbehorde
konnte manches Vorurtheil tiber s.g. Engherzigkeit und dergleichen
gehoben werden.» '

Im {brigen liess sich aber die konservative Elite nicht weiter
beeindrucken von der anhaltenden Kritik aus dem liberalen Lager
und schon gar nicht abbringen von der eingeschlagenen Linie der
strikten Neutralititspolitik, wohl wissend, damit ganz im Interesse
der Bundesregierung in Bern zu handeln. Wie gesehen, war deren
oberstes Gebot die Verhinderung der woméglich existenzgefihrden-
den Verwicklung der Schweiz in einen Krieg sowie die konsequente
Respektierung ihrer volkerrechtlichen Pflichten; hierfiir galt es, die
politischen Sympathien fiir die badische Bewegung im <hohen Inter-
esse des Vaterlandes» zuriickzustellen. Dies konnte 1im einzelnen
soweit gehen, dass der radikale Bundesrat durchaus bereit war, «alle
diejenmigen aus dem Lande zu schiken, [...] welche gerechten Ver-
dacht einfléssen oder deren Gegenwart der Schweiz schaden
kann» . Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der dritten badischen Erhe-
bung sollten aber noch alle Asylsuchenden gemiss den bundesrit-
lichen Anordnungen vom 30. Januar 1849 " in der Eidgenossenschaft
Schutz finden, wenn auch nicht unmittelbar in Basel, das sich inner-

“*Der folgende Befund von Siegfried, Paul (wie Anm. 7), S. 67 ist — wie auch
unsere weiteren Ausfiihrungen belegen werden — zumindest stark zu relativieren:
«Trotz der tiefen Verschiedenheit ihrer politischen Anschauugen hatten die Bundes-
und unsere Kantonsregierung in der Erkenntnis der schweizenischen Staatsnotwen-
digkeiten stets tibereingestimmt.»

'""NZ 25.5.1849 (Nr. 128), S. 490. :

"StABS, Politisches FF 4.1, 18491850, S. 7; S. 14.

"StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Januar — Juni 1849, Blatt 87.

*Ebd., Kreisschreiben des schweizerischen Bundesrates vom 20. Mirz 1849,
Blart 85.

"Ebd., Kreisschreiben des Justiz- und Polizeidepartementes, Blatt 35.
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halb des auf sechs Wegstunden festgesetzten Grenzrayon befand und
daher den Fliichtlingen wenn tiberhaupt, dann nur einen kurzen
Aufenthalt gewihren durfte. Es stellte sich nun die Frage, ob und bis
zu welchem Grade die radikale Landesregierung der schon damals
vielbeschworenen humanitiren Asyltradition treu bleiben wiirde,
wenn die Bedrohungssituation der Eidgenossenschaft infolge des
badischen Maiaufstandes sich verschirfen sollte. Um das tatsichliche
Gefahrenpotential an der nordlichen Grenze adiquat ermessen zu
kénnen, war sie jedoch weitgehend aut die Informationen der Bas-
ler Behorden angewiesen und damit bis zu einem bestimmten Mass
auch deren Wahrnehmungsweise und impliziten Wertungen ausge-
liefert.

In der Rheinstadt sahen die verantwortlichen Beamten bereits
Ende Mai den baldigen Zusammenbruch der badischen Demokratie
und die damit verbundenen Folgen voraus'”. Da man fiir den zu
erwartenden Fliichtlingsandrang gewappnet sein wollte, wurden
Anfang Juni verschiedene, vor allem militirische Vorkehrungen — so
z.B. die Pikettstellung der gesamten Basler Miliz — getroffen ™. Noch
bevor die ersten resignierten Freischirler bei Basel tiber die Grenze
traten "', beantragte der Kleine Rat daher am 13. Juni 1849 in Bern
die Aufstellung eines eidgendssischen Kommandos zum Schutz der
nordlichen Grenze, welche der Bundesrat mit der Ernennung des
Obersten Albert Kurz tags darauf sogleich in die Wege leitete '*'. Dass
die hier in bezug aut die Asylpolitik aufscheinende Einigkeit zwi-
schen der liberalen Bundesregierung und den konservativen Stadt-
herren Basels durchaus auch Briiche aufwies, zeigten die Meinungs-
verschiedenheit hinsichtlich der Behandlung der allerersten badi-
schen Fliichtlinge, welche sich mit Familie, Hab und Gut in Basel

**Vgl. ebd, S. 16. Schon am 24. Mai bemerkt Bischoff betreftend den iiber Basel
ins Badische zichenden Handwerksgesellen: «Ich fiirchte sehr, diese Leute werden
bald zum dritten Mal den Staub von den Fiissen bei uns schiitteln und noch man-
che Andere mit ithnen.»

"Siegfried, Paul (wie Anm. 7), S. 75f. Siche dazu ebenfalls den Sechszehnten
Verwaltungsbericht des Kleinen Rathes an den Grossen Rath des Kantens Basel-
Stadt tiber das Jahr 1849 (Verwaltungsbericht 1849), S. 3-105.

“*Nach Angaben Bischoffs setzt der Riickzug der badischen Revolutionire in
die Schweiz am 20. Juni 1849 ein. Siche dazu seine Mitteilung an Amtsbiirgermei-
ster Sarasin am selbigen Tag, in: StABS, Politisches FF 4.1, 18491850, S. 31: «Wir
sechen uns im Fall, Hochdieselben zu benachnichtigen, dass der Zeitpunkt gekom-
men zu sein scheint, wo Leute, die auf die Ereignisse hin nach Baden gegangen,
wieder zuriickkommen.»

“'"Vgl. auch zum folgenden StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849,
Januar — Juni 1849, Blatt 192.
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bereits kurz nach dem Revolutionsausbruch in Sicherheit begaben.
Entgegen der bis anhin verfolgten Praxis und aus rein politischen
Priferenzerwigungen gewihrten die baselstidtischen Behorden die-
sen rund vierhundert grossherzoglichen Beamten und Offizieren
Mitte Mai Asyl. Denn — so wurde nun deutlich — die strikte Haltung
der Aufenthaltsverweigerung sollte nach Ansicht der Konservativen
nur einer bestimmten Kategorie von Fliichtlingen gelten, nimlich
den als Bedrohung wahrgenommenen Revolutioniren.

Wihrend sich der Bundesrat vom Prinzip der gleichberechtigten
Behandlung aller Refugianten leiten liess, kamen in Basel politische
Kriterien bei der Aufenthaltsbewilligung zum Tragen, womit die
insistierende Berufung der Basler Beh6rden auf die aussenpolitischen
Maximen des Bundes in ihrer ganzen Fragwiirdigkeit entlarvt
wurde: Weil die <Monarchisten» der konservativen Fithrung in Basel
ideologisch wie kulturell niher standen, sollte die strikte Neutra-
lititshaltung ausnahmsweise aufgehoben werden. Entsprechend ver-
wahrte sich Bischoft gegen «die verdrehte u. boswillige Parallele» '+
zwischen den monarchistischen und den «harakterlosen» Septem-
berfliichtlingen — jedoch ohne Erfolg. Trotz der persénlichen Inter-
vention des Amtsbiirgermeisters Sarasin beim Bundesprisidenten
Furrer in Bern wurde der bundesritliche Beschluss vom 17. Mai
nicht modifiziert: Da der «Aufenthalt einer grésseren Anzahl von
Fliichtlingen in der Nihe der Grenze unvereinbar ist mit der Stel-
lung der Schweiz und dem bis anhin beobachteten Verfahren» ',
sollten diese unverziiglich auf eine Entfernung von sechs Stunden
von der Schweizergrenze entfernt werden. Weil die grossherzog-
lichen Staatsangestellten aufgrund des «Indifferentismus der Par-
teten» '** in 1hrer Heimat kaum der Gefahr von Repressalien ausge-
setzt waren, hatten sie die Stadt knapp eine Woche spiter grossten-
teils wieder verlassen, was der Basler Polizeichef wie folgt kom-
mentierte: «Ich habe mir wohl gedacht, man werde diesen Leuten
nicht so mit dem Kolben winken brauchen, bis sie gehen, wie den
Freischirlern.» ' Wihrend die Nationalzeitung das Internierungsdek-
ret begriisste und darin die verdiente Retourkutsche fiir die «an
ungliicklichen Demokraten getibte polizeiliche Herzlosigkeit» und

"2StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 10.

““StABS, Politisches FF1, Revolution 18481849, Januar — Juni 1849, Blatt 177.

*“Ebd., Bericht Bischoffs an das Staatskollegium, Blatt 185. Vgl. auch die
Bemerkung: «Wenn man in Baden eine Revolution macht, so gehen die Partheien
neben einander durch.»

"StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 15.
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die «empérende Parteilichkeit» der Basler Behdrden sah '™, 16ste die
Massnahme in konservativen Kreisen wenig Freude aus, «allerdings»
— so musste Bischoft einriumen — «st mehr das Princip des person-
lichen Interesses, als des Rechts, welches verletzt 1st»'*: Immerhin
gab es an den wohlhabenden Gisten in Basel etwas zu verdienen.

Noch vor dem Einsetzen des republikanischen Fliichtlingsstromes
befiirchtete Bischoftf — wohl im klaren tiber die Unbestindigkeit des
politischen Gliicks — eine Instrumentalisierung der gegeniiber den
monarchischen Refugianten bewiesenen «Schonung und Milde»
zugunsten der revolutioniren Asylsuchenden . Mit einem Vokabu-
lar, das allzusehr an jenes der Basler Zeitung erinnert, versuchte er
am 20. Juni 1849, angesichts des zu erwartenden Andranges bei
Amtsbiirgermeister Sarasin moglichst klare Anordnungen einzuho-
len: «Da dieser Allerweltssoldaten, als da sind Polen, Italiener, deser-
tierte Ostreicher etc. in Baden dermalen eine sehr bedeutende Zahl
ist u. wahrscheinlich noch viele derselben uns mit einem Besuch
beehren diirften, so miissen wir wissen, wie man es mit diesen Reis-
liufern zu halten hat.»'” Nachdem die badische Revolutionsarmee
am 21. Juni ber Waghiusel und Wiesental gegen die preussischen
Interventionstruppen empfindliche Niederlagen erlitten hatte und
sich auf dem Riickzug tiber Karlsruhe nach Rastatt allmihlich aut-
zuldsen begann, verzeichnete man bei Riehen in der Tat auch schon
den ersten Grenziibertritt einer bewaftneten Biirgerwehr von
Weil ™.

Auf Befehl des Obersten Kurz wurde daraufhin am 26. Juni 1849
die gesamte Standestruppe zur Grenzbesetzung, Administrierung des
mitgebrachten Kriegsmaterials sowie zur Internierung der fliichthi-
gen Freischaren in den eidgendssischen Dienst berufen und einen

“NZ 21.5.1849 (Nr. 124), S. 474. Selbst die Liberalen mussten eingestehen:
«Wir selbst finden zwar die Verhiltnisse gegentiber den frithern Flichtlingen niche
ganz dieselben, und es schien uns fast, als ob der Bundesrath nebenbei durch diese
Massregeln seine frithern Strenge wieder gut machen und sich beim demokratischen
Auslande in etwas bessern Geruch bringen wollte; immerhin lisst sich der Beschluss
mit dem wirklich ausserordentlichen Andrange rechtfertigen, welcher an der
Grenze moglicher Weise zu unangenehmen Reibungen fiihren kénnte. Jedenfalls
aber ist es licherlich, wenn man pun die Baslerzeitung hért, welche mit einem
frommen Schaafsgesicht erklirt, sie méchte den Beschluss nicht auf ithr Gewissen
nehmen; thr sowohl als gegeniiber den andern Konservativen werfen wir einfach
das Sprichwort ins Gesicht: wer dem Andern eine Grube gribe, fillt selbst hinein.»

""StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 14.

“*Ebd., Bericht vom 19. Juni, S. 29.

""Ebd., S. 31. — Laut Angaben des Basler Verwaltungsberichtes von 1849, S. 68
sollen vom 4. Juli bis Ende Jahr nicht weniger als 4'339 Fliichtlinge Basel passiert
haben.

""Vgl. dazu auch zum folgenden Siegfried, Paul (wie Anm. 7), S. 76f.
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Tag spiter der erste Tagesbefehl erlassen, wonach keiner bewaftne-
ten Zivil- und Militirperson aus dem Badischen das Betreten des
schweizerischen Bodens zu gestatten war. Gleichzeitig ernannte
Kurz den Platzkommandanten von Mechel zum Platzmajor und im
Auftrag des eine Woche zuvor nominierten Kommissars fiir die
Nordgrenze, des Aargauer Nationalrates Ulrich Hanauers, den jun-
gen Chef der Landjiger Gottlieb Bischoff zum Leiter der eidgenos-
sischen Polizei fiir die Fliichtlingsangelegenheit, dem die Organisa-
tion der Instradierung der Fliichtlinge anvertraut und zu diesem
Zweck ein Feldwebel sowie zwei weitere Polizeiangestellte zugeteilt
wurden'. In der fiir Basel vorteilhaften Doppelstellung als eid-
genossischer und kantonaler Beamter machte Bischoft von Anfang
an seinen gewichtigen Einfluss geltend und wies seine Mitarbeiter an
der Grenze an, alle schriftenlose Nichtschweizer, die also weder Pass
noch Heimatschein bei sich hatten, unbedingt zuriickzuweisen und
Gberhaupt mit dem Hereinlassen von Fremden dbehutsamy zu ver-
fahren'". Noch schirfer lauteten die Direktiven des neu beférderten,
ehrgeizigen Platzmajors von Mechel, der seinen Hauptmann Bach-
ofen in der ersten Julitagen anwies, das «namen- und herrenlose
Lumpengesindel» bzw. die «Badener in ihr Land und andere Fliicht-
linge tiber die Schiffbriicke» ™ nach Frankreich zurtickzusenden.
Damuit praktizierte das konservative Basel aber eine viel rigorosere
Asylpolitik, als dies die Richtlinien des Bundesrat vorschrieben. Mit
der sich abzeichnenden Verlagerung des Fliichtlingsstromes nach
Osten hatte dieser am 3. Juli 1849 ein zweites Brigadekommando
unter Oberst Franz Josef Miiller in Schafthausen aufgeboten und
zwel Tage spiter im Kreisschreiben vom 5. Juli angeordnet, die
deutschen Emigranten seien auf gerechte Weise auf die Kantone zu
verteilen und mindestens acht statt wie bisher sechs Stunden hinter
der Grenze zu internieren **. Zugleich betonte Bundesprisident Fur-
rer, es sel an die ndrdlichen Grenzkantone kein Verbot ergangen,
den von feindlichen Truppen verfolgten Fliichtlingen stilles Asyl zu
gewihren, weil dies dem Grundsatz des Asylrechts widerspriche.
Um die mittlerweile auf iiber 9'000 Personen angewachsene Fliicht-
lingsmasse einer efhzienteren und einheitlicheren Kontrolle zuzu-
fiihren und der Schwarzpeter-Politik der Kantone beim Zuschieben

"'StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Januar—Juni 1849, Blatt 230.

»Vgl. StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 35 wie auch Basler Verwal-
tungsbericht von 1849, S. 67.

**StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Juli 1849, Blatt 82.

**Vgl. ebd., Blatt 84. Siehe dazu auch Frei, Jiirg (wie Anm. 8), S. 330ft.
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der Internierten ein Ende zu setzen, nahm das eidgenéssische Justiz-
und Polizeidepartement die zentrale Leitung der Fliichtlingsangele-
genheit selber in die Hand und auferlegte den Stinden eine Aufnzh-
mepflicht, indem es ithnen auf der Basis der Ziffern 8, 9 und 10 des
Artikels 90 der Bundesverfassung ihr Souverinititsrecht der Asylge-
wihrung entzog'”.

Mit der Ausarbeitung eines Verteilungsplanes wurde am 7. Jul
1849 der gemissigt liberale Basler Stinderat und Ratsherr Johann
Jakob Stehlin beauftragt, der den freisinnigen Nationalrat Hanauer
aus Baden in der Funktion als eidgendssischen Kommissar an der
nordlichen Schweizergrenze ersetzte. Diese abermalige Nominie-
rung eines Baslers in eine asylpolitisch wichtige Amtsfunktion ist
sicher auch ein Ausdruck der hohen Wertschitzung des Bundesrates
ftir die von der Grenzstadt geleistete Arbeit im Dienste seines Haupt-
zieles, nimlich des méglichst raschen Abbaus der Fliichtlingszahl. Sie
macht aber vor allem deutlich, wie sehr und in welch zunehmendem
Masse sich die radikale Landesregierung in dieser delikaten Phase in
personeller wie auch inhaltlicher Hinsicht am konservativen Basel
orientierte. Wie Bischoff sollte der neuernannte eidgendssische
Funktionidr Stehlin in der Folge seine weitreichenden Kompetenzen
dazu verwenden, bei Oberst Kurz «mehr Vorsicht beziiglich der
Aufnahme, so wie mehr Befdrderung in betreff des Internierens oder
des Fortschaffens der Fliichtlinge»"™ durchzusetzen. Gemeinsam
erwirkten sie nach wiederholten Eingaben beim Amtsbiirgermeister,
dass rund achtzig republikanische Fliichtlinge aus Baden und Bayern,
die mit einer Ausnahmebewilligung zur Pflege der sichergestellten
Pterde in der Klingentalkaserne abbestellt worden waren, nach Bern
begleitet wurden. Gerechtfertigt wurde die Massnahme mit dem
Hinweis auf das «wahre Interesse der Eidgenossenschaft» und die

»Diese Beschneidung der Kantonalsouverinitit veranlasste die BZ (17.7.1849,
S. 687) zu folgendem bissigem Kommentar: «Als vor einiger Zeit der preussische
Gesandte bei dem Bundesrathe Beschwerde flihrte Giber die barsche Ausweisung des
Herrn von Réder aus Genf, erwiederte der Bundesrath: das Recht, Fremden Auf-
enthalt zu gestatten oder nicht, sei Ausfluss der Kantonalsouverinetit, und nur nega-
tiv beschrinkt, in dem Sinne, dass der Bund zwar wohl die Aufnahme gewisser
Leute verbieten, nicht aber solche befehlen diirfe. — Das Kreisschreiben vom 12. Juli
befiehlt nun aber die Aufnahme nicht bloss einzelner, sondern ganzer Massen von
Fremden und zwar ohne Riicksicht auf Ausweisschriften und Subsistenzmittel. Ist
der betreffende Bundesartikel seither geindert worden, oder ist er von Wachs, dass
er beliebig gedreht werden kann?»

*StABS, Politisches FF1, Revolution 18481849, Juli 1849, Brief vom 10. Juli

an Amtsbiirgermeister Sarasin und Ratsherren von Basel, Blatt 108.
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«nnerste Uberzeugung der Biirger» von Basel, die angesichts des
«trotzige[n], zum theil angetrunkene[n] Militirs» an der Bundes-
behdrde wie an der Stadtregierung «arre» wiirden: Wiederum diente
das scheinbar aufopfernde Einstehen Basels «fiir die schweizerische
Nationalitit» als Vorwand zur Entfernung der distigen>, «harakter-
losen» und letztlich «gefihrlichen» Fremdlinge ™.

Trotz der bundesritlichen Bemiithungen um eine klare Regelung
des Fliichtlingsproblems war die administrative Bewiltigung der
badisch-pfilzischen Massenflucht im baselstidtischen Grenzalltag
von vielerlei Widerspriichlichkeiten geprigt, welche die zustindigen
Behorden verunsicherten und zum Ergreifen von stets strengeren
Massnahmen veranlassten. Einerseits hatte sich die Situation in Basel
nach dem allmihlichen Abflauen des ersten Zulaufs etwas beruhigt
und die letzte Truppeneinheit am 10. Juli aus ithrem Einsatz entlas-
sen werden koénnen, andererseits fiihrte gerade die Riickinstradie-
rung von bereits ins Landesinnere transportierten Fliichtlingen aus
Solothurn zu einer gefihrlichen Anhiufung in Grenznihe **. Nicht
von ungefihr beschwerte sich deshalb der eidgendssische Polizeichef
tiber die «Umstindlichkeit und Vermehrung der Konfusion» *” ange-
sichts der steigenden Anspriiche und Auftragserteilungen der verant-
wortlichen Kommuissare und hohen Ofhiziere, die im tibrigen selbst
nicht wiissten, «wie das dnternieren> eigentlich Statt haben soll» .
Fiir diese Zunahme an Komplexitit und zugleich Verwirrung spricht
auch der Umstand, dass Platzkommandant von Mechel noch am
10. Juli von Oberst Kurz «moglichst genaue Weisung zu erhalten
[wiinschte], wie man sich beim Hereinlassen von Fliichtlingen zu
verhalten habe, was herein darf, was nicht und welche Ausweis-
schriften als zur Reise in der Schweiz giiltig verlangt werden» ',
denn oftenbar befolgten die Landjiger ganz andere Vorschnften.

Teilweise lisst sich demnach die tiberaus strenge Vorgehensweise
des Platzkommandanten aus dem allgemeinen Gefiihlzustand einer

kontinuierlichen Uberforderung erkliren, den mehr oder weniger

7StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 31. Siehe auch StABS, Politisches
FF1, Revolution 18481849, Juli 1849, Brief Stehlins vom 27. Juli an Biirgermei-
ster Sarasin, Blatt 199.

*¥Vgl. ebd., Bericht Bischoffs vom 15. Juli 1849 an Amtsbiirgermeister Sarasin,
S. 45: «Von Solothurn kommen wieder Fliichtlinge zuriick; mit diesem Zuschieben
wird es ein leidiges Ding geben, wenn der Bundesrath nicht decidierte Gegenmaass-
regeln tnfft. [...] Ich will doch heute noch an Herrn Stehlin schreiben».

"Ebd., S. 48.

'“Ebd., S. 40.

"'StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Juli 1849, Blatt 82.
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alle Beteiligten verspiirten'”. Doch es sind mindestens drei weitere

entscheidende Aussenfaktoren, die zu einer immer rigideren Asyl-
politik auf Kantons- wie auch auf Bundesebene und schliesslich zum
viel kntisierten Ausweisungsbeschluss vom 16. Juli 1849 geftihrt
haben. Wenn von Mechel seinen Untergebenen den Befehl erteilt,
«nur alles nach Frankreich» zu weisen, sonst wiirden die Franzosen —
wie im Fall der 130 Polen — die Flichtlinge nicht annehmen; und
wenn Bundesrat Furrer am 21. Juli schhiesslich anordnete, «olche
Individuen, die von Frankreich sei es mit oder ohne Pisse der
Schweiz zugeschoben werden, nicht als politische Fliichtlinge [zu]
behandeln, sondern denselben das Betreten des Schweizergebietes
mit Entschiedenheit [zu] versagen», dann gerit die aus Schweizer
Sicht unfreundliche Asylpraxis des Nachbarstaates und deren grund-
legende Rolle fiir die eigene Fliichtlingspolitik ins Blickfeld .
Tatsiichlich hatte bereits Mitte April 1849 die zunchmende Not
grosser Teile der Arbeiterschaft das franzosische Innenministerium
gezwungen, die Kategorie des politischen Fliichtlings enger zu defi-
nieren, d.h. nur die Anfiihrer der Aufstinde zu berticksichtigen und
die einfachen Freischirler nicht mehr aufzunehmen. Teils aus ihn-
lichen Griinden wie die Schweiz verschirfte Frankreich nach der
Reichsverfassungskampagne seine restriktive Asylpolitik weiter. Die
Fliichtlinge stellten nicht nur eine finanzielle Belastung dar, sondern
zugleich eine Gefahr fiir die innere Ruhe und Sicherheit Frank-
reichs. Aus Furcht vor einer Zusammenarbeit der anarchistischen
Fliichtlingen mit der franzdsischen Opposition, wollte man sie los-
haben. Diese «Strategie der Abschreckung» ' vertolgte das Ziel, die
poliischen Emigranten zur moglichst raschen Riickkehr in ihre
Heimatlinder oder zur Abwanderung vornehmlich nach England
oder Amerika zu bewegen, was letztlich genau derselben Absicht der

“*Vgl. ebd., Brief von Mechels vom 6. Juli an Brigadekommandanten Kurz,
Blatt 82: «Ich bin durch Vieles gereizes. Siehe auch in anderem Zusammenhang die
leicht verzweifelten Worte von Oberst Kurz im Brief vom 28. Juli an Sarasin, Blatt
205: «Ich bin im gegenwiirngen Augenblicke nicht in gerninger Verlegenheit. Es
riicken Truppen heran, die bishenigen militirischen Verhiltisse werden durch und
durch verindert und ich erhalte von allen diesen keine Nachricht. Ich weiss niche,
tiber welche Truppen ich verfligen kann, ich weiss nicht, wo ich die Cavallerie
Escorte hernehmen soll, welche die Pferde u. die Mannschaften aus dem Klingen-
thal begleiten soll.»

'“*Polizeihauptmann Bischoft hatte sich seit Ende Mai mit der asylpolitischen
Haltung Frankreichs beschiftigt und die Abschiebetaktik der franzésischen Behor-
den vorweggenommen. Vgl. StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, Berichte vom
29. Mai und 19. Juni, S. 23 und S. 30.

"“Reiter, Herbert (wie Anm. 55), S. 202.
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Schweiz entsprach. U.a. deshalb gelang es dem Bundesrat am 23. Juli
1849 — wenn auch erst nach heftigen Protesten —, die franzsische
Regierung zur Offnung ihrer Grenzen fiir die Durchreise nach
Ubersee zu bewegen ',

Keinen unmittelbaren Erfolg hingegen hatte die Eidgenossen-
schaft bei threm Versuch, ab Mitte Juli im direkten Gesprich mit
dem badischen Gesandten von Marschall be1 den deutschen Staaten
cine teilweise Amnestie der weniger kompromittierten Revoluti-
onsteilnehmer zu erreichen. Der permanente Druck, welcher nach
dem endgiiltigen Sieg der monarchischen Reaktion in Europa auf
dem neu formierten Bundesstaat lastete, liess sich erst im Laufe des
folgenden Jahres abbauen, genauso wie die Masse der badisch-pfil-
zischen Fliichtlinge. Hinter der Hinhaltetaktik der deutschen Behor-
den vermutete die Basler Zeitung mit ironischem Unterton, aber
wohl nicht ganz zu Unrecht, die Absicht Preussens, «die Schweiz die
Herrlichkeiten des Asylrechts so recht bis zum Uberdruss geniessen
zu lassen.»'* Damit verwarf sie implizit die auch unter den Basler
Beamten'”’ weitverbreitete Preussenfurchv, d.h. die Angst vor
einem preussischen Einmarsch zur Regelung der noch hingigen
Neuenburgerfrage, als «reines Hirngespinnst» ' und Strategie der
radikalen Parte1 zur Verdichtigung der Konservativen. Dennoch bil-
dete die Bedrohungswahrnehmung vornehmlich der Liberalen, wel-
che angesichts der massiven preussischen Armeeprisenz nahe der

"“StABS, Politisches FF1, Revolution 18481849, Juli 1849, Blatt 201.

“BZ 5.7.1849 (Nr. 157), S. 646.

“"Vgl. StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Juli 1849, Blatt 83 und
die diesbeziigliche Aussage von Mechels vom 23. Juli: «Die Preussen wiirden ebenf.
an einem schénen Morgen von Inzlg. aus sogleich thre Communication mit Grenz-
ach er6ftnen, wie es Badener vor einigen Monaten versucht haben.» — Siehe auch
ebd., Blatr 129, Bericht eines gewissen Herrn Dampf aus Freiburg vom 14. Juli an
Achilles Bischoft: «<Die Meinung dieser Herren [i.e. der preussischen Offiziere| geht
dahin, dass die Schweiz wohl nicht militirisch von Thnen wird besetzt werden, dass
man aber an der Grenze eine solche Truppenmasse anhiufen wird, dass bei allen
Eventualititen man doch mit Nachdruck einrticken kénnte, durch diese Truppen-
aufgebote aber hoft man die Schweiz zu dhnlichen Maassregeln zu fithren, was sie
viel Geld kosten werde u. bald einen Mangel an Lebensmittel erzeugen werde |[...]».

““BZ 13.7.1849 (Nr. 164), S. 675. Vgl. dagegen die Einschitzung der NZ
6.7.1849 (Nr. 163), 638: «Wenn wir die unter den obwaltenden Verhiltnissen nahe-
liegende Ansicht aussprechen, dass die Schweiz in der nichsten Zukunft in ernste
Konflikte mit der preussischen, sage deutschen Kaiserkrone kommen diirfte, so
geschieht dies nicht mit Angst und Furcht im Herzen vor den hohenzollerischen
Nadelgewehren. Nein, flir den Fall einer preussischen Intervention vertrauen wir
auf schweizerischen Muth und schweizerische Kraft, auf nationale Begeisterung und
Aufopferungsfihigkeit.»
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Grenze durchaus berechtigt erscheint und zusitzlich durch den
Biisingerhandel Ende Juli bestitigt wurde'®, eine weitere wichtige
Entstehungsbedingung fiir den Bundesbeschluss vom 16. Juli 1849,
der die Ausweisung von insgesamt 47 politischen und militirischen
Fiihrern des dritten badischen Aufstandes verfiigte . Auf diesen der
bisherigen Asylpraxis zuwiderlaufenden Entschluss des Bundesrates
haben gewiss kurz- oder langfristig all die genannten exogenen
Umstinde — wie {iberhaupt in erster Linie aussenpolitische Faktoren
— gewirkt und ihn in den Augen der liberalen Entscheidungstriger
so notwendig erscheinen lassen, dass sie im Falle einer Ablehnung
durch die gemeinsame Bundesversammlung in corpore den Riick-
tritt einzureichen bereit gewesen wiren'”".

Durch die Ausschaffung der republikanischen Fiihrer erhoftte
man sich eine Entschirfung der Revolutionsgefahr unter den nun-
mehr fithrungslosen Fliichtlingen, eine entsprechende Férderung
ithrer Bereitwilligkeit zur Riickkehr und nicht zuletzt von Seiten der
deutschen Behorden ein Entgegenkommen bei der Frage der Amne-
stierung eines Grossteils der revolutiondren Mitliufer. Ausserdem
sollte die angestrebte Beschleunigung des Abzuges der rund 9'000
tiberwiegend mittellosen, deutschen Emigranten zur finanziellen
Entlastung der Bundeskasse beitragen, die durch die militirische
Grenzbewachung, die Internierung, Kasernierung und Asylunter-
stiitzung der Fliichtlinge sehr in Anspruch genommen worden
war ', Uber diese allgemeinen Zielsetzungen scheint unter liberalen
Kriften weithin Konsens geherrscht zu haben, allein die Wahl des
dafiir als zweckmissig erachteten Mittels 13ste insbesondere in der

“*Vgl. dazu Bonjour, Edgar (wie Anm. 3), S. 325.

"StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Juli 1849, Blatt 152.

""Vgl. Frei, Jirg (wie Anm. 8), S. 353.

"*Die vom Parlament im August 1849 genchmigte Unterstiitzung von 35 Rap-
pen pro Mann und Tag galt nur fiir jene Fliichtlinge, die infolge der badischen Erhe-
bung in die Schweiz gedringt worden waren. Damit wurden zwei Kategorien von
Fliichtlingen geschaffen: die unterstiitzungsberechtigten Badener, welche die Kan-
tone aufgrund des Status als politische Fliichtlinge aufzunehimen hatien, und all jene,
die aus anderen Griinden in die Schweiz geflohen waren, weder Anspruch auf Bun-
deshilfe noch auf kantonales Asyl hatten. Deshalb mussten auch die Kantone an
detaillierten und korrekten Fliichtlingslisten interessiert sein, um nichtanspruchsbe-
rechtigten Fremden finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Die Fliichtlingsangele-
genheit kostete den Bund im Zeitraum zwischen Juli 1849 und Juli 1850 rund 1,475
Millionen Franken: Unterstiitzungbeihilfe an die Kantone 365'375 Fr., Ausgaben
des EJPD 125'178 Fr., eidg. Kommissariate 43'300 Fr., durch die Fliichtlinge ver-
ursache Truppenaufgebote 936'000 Fr., andere Ausgaben 5'145 Fr.: vgl. dazu Frei,
Jurg (wie Anm. 8), S. 387ft.
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radikalen Tagespresse heftige Kritik aus'”. Die am Ende doch
zustandegekommene Ubereinstimmung zwischen Bundesrat und
Parlament verdankte sich letztlich der Einsicht in die Notwendigkeit
nationaler Interessenswahrung'”.

Zu beriicksichtigen bleiben schliesslich die moglichen innenpoli-
tischen Motive, die den Hintergrund fiir das bundesritliche Auswei-
sungsdekret abgegeben haben. Wie eng dabei Innen- und Aussen-
politik in der Wirklichkeit des staatspolitischen Handelns verklam-
mert waren, zeigt sich an der Affinitit der auf Bundesebene
verfolgten Grundsitze: Sowohl die strikte Neutralititspolitik gegen
aussen als auch die machtpolitische Absicherung des siegreichen
Freisinns gegen innen beruhten letztlich auf dem bemerkenswerten
politischen Realismus der liberalen Nationalstaatsgriinder. Die emi-
nente Konflikthaftigkeit erforderte nach dem Sonderbundskrieg fast
zwangsliufig eine Strategie der mehr oder weniger versShnlichen
Konsolidierung. Dazu gehorte, dass der offenbar im Sommer 1849
wiedererstarkten konservativen Opposition in der Fliichtlingsange-
legenheit nicht noch zusitzliche Angriffsflichen geboten werden
sollten'”. Entsprechend diente der umstrittene Beschluss von Mitte
Juli auch der priventiven Verhinderung einer antiliberalen Torpe-
dierung des Bundesstaatsprojektes; womdéglich im Verbund mit dem
gegenrevolutioniren Ausland.

Bis zu welchem Grad hat nun das konservative Basel den Bun-
desbeschluss beeinflusst, den badischen Revolutionsfiihrern das
schweizerische Asylrecht zu entziehen, ohne dass sie es durch unge-
biihrliches Fehlverhalten verletzt hatten? Zunichst fillt auf, dass
namentlich Bundesprisident Furrer das von reaktionirer Seite ent-
worfene Bild der Schweiz als europiischer Unruheherd gleichsam
stillschweigend {ibernommen hat. So schrieb er Mitte Juli in einem
Brief an seinen Freund Alfred Escher: «Schon seit Jahren war die
Schweiz ein Herd der Agitation und der Beunruhigung der Nach-
barstaaten trotz aller Massregeln, die freilich meist schlecht vollzogen
wurden, und bei allen drei Aufstinden war die Schweiz mehr oder

"Die NZ 21.7.1849 (Nr. 176), S. 687 bezeichnete den Entscheid als «inhumane
Handlung verwerflicher Politik».

"Vgl. BBI 1849, Nr. 40, II. Band, Bericht des schweizerischen Bundesrathes an
die Bundesversammlung vom 29. Juli 1849, S. 313-329; hier S. 323: Nichts ande-
res verbirgt sich hinter den floskelhaften Begriindungen des Bundesrates, wonach
die politischen und militirischen Fiihrer der republikanischen Fliichtlinge ausge-
wiesen wurden, um die annere Ordnungy, die «neutrale Stellung der Schweiz und
ithre daherige dussere Sicherheit» zu garantieren.

“Vgl. NZ 13.7.1849 (Nr. 169), S. 652, wo das liberale Sprachrohr Basels die

Parteifreunde eindringlich vor der wiedererstarkten Opposition warnt.
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minder kompromittiert.» " Daraus erklirt sich jedenfalls das wach-
sende Vorsorge- und Sicherheitsdenken des Bundesrates, welcher
welbst der Moglichkeit von Projekten und Versuchen, welche die
volkerrechtlichen Verhiltnisse der Eidgenossenschaft in grosse Ver-
legenheit verwickeln kénnten, zuvorkommen»'” wollte. Parallel
dazu erfahren auch die besiegten demokratischen Fliichtlinge eine
zunehmend negativere Beurteilung und werden in liberalen Kreisen
je linger, je mehr als listige, missige, sich schlecht benehmende und
schliesslich sozial gefihrliche Fremdlinge empfunden ™. In einer lin-
geren Perspektive flihrte dies schliesslich auf Beschluss des Bundes-
rates vom 22. Mirz 1850 zur Ausweisung von rund 550 Mitgliedern
der deutschen Arbeitervereine in der Schweiz, die mit den Fliicht-
lingen in enger Verbindung standen und sich mit ihrer «politische[n]
und soziale[n] Bildung darauf beschrinkt[en], be1 den Arbeitern die
Leidenschaft zu entfesseln und die Getiihle des Hasses und der Rache
nicht nur gegen die Regierungen, sondern gegen den ganzen Stand
der Besitzenden und gegen alle staatliche und soziale Ordnung der
Dinge zu entflammen.» "

In bezug auf den beschriebenen Prozess stellt sich nun die nicht
ganz schliissig zu beantwortende Frage, inwiefern speziell Bundesrat
Furrer sich durch seine intensive Zusammenarbeit mit den Basler
Behorden konservative Wahrmehmungsmuster angeeignet hat.
Gewiss wirkten die Ernennungen von Bischoft und Stehlin zu
hohen eidgendssischen Funktioniren in der Fliichtlingsangelegen-
heit in diese Richtung und insofern 1st auch die Behauptung Paul
Siegfrieds, der Bundesrat habe sich die strenge Neutralitit Basels
«zum Muster» "™ genommen, zutreffend, als bereits Stehlins Instruk-
tionen vom 14. Juli 1849 eine hirtere Vorgehensweise gegentiber
bestimmten Kategorien von Fliichtlingen (Mittellose und solche
ohne akzeptable politische Griinde) einleiteten™. Nicht zufillig
begab sich Bundesrat Furrer kurz vor dem Erlass des Ausweisungs-
dekretes zwischen dem 8. und 15. Juli auf eine Orientierungsreise
nach Basel, wo er am 13. Juli Verhandlungen mit dem badischen
Geschiftstriger von Marschall fiihrte. In der Offentlichkeit wurde

"Isler, Alexander, Bundesrat Dr. Jonas Furrer, Winterthur 1907, S. 116; zit. bei
Frei, Jiirg (wie Anm. 8), S. 349.

""StABS, Politisches FF1, Revolution 1848—-1849, Juli 1849, Blatt 152.

"Vgl. Wichers, Hermann (wie Anm. 30), S. 91f.

BBl 1850, Nr. 15, 1. Band, Bericht und Beschluss in Sachen der deutschen
Arbeitervereine, S. 189244, hier S. 236.

""Siegfried, Paul (wie Anm. 7), S. 99.

"'Vgl. StABS, Politisches FF1, Revolution 1848-1849, Juli 1849, Blatt 137.
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ein Zusammenhang zwischen dem zunichst geheimgehaltenen
Treffen und dem Dekret vom 16. Juli hergestellt, was der Bundesrat
zurtickwies ™. Obwohl dieses Dementi nicht unbedingt zu iiber-
zeugen vermag, diirfte letztlich der Beitrag Gottlieb Bischoffs zum
Bundesbeschluss viel ausschlaggebender gewesen sein: Der Basler
Polizethauptmann hatte dessen Inhalt nimlich bereits in seinem
obligaten Tagesbericht vom 12. Juli vorweggenommen und Amts-
blirgermeister Sarasin auf die Notwendigkeit hingewiesen, «dass
nicht, wie frither das Spiel der Fliichtlingsmatadoren sich von
Neuem an der Grinze entspinne.» '™ Ein weiteres Indiz fiir die ein-
flussreiche Rolle, welche Basler Beamte in der eidgenéssischen
Fliichtlingspolitik spielten und auch kiinftig spielen sollten. Durch
das Festhalten an der Neutralitit und die Beachtung des Volkerrechts
konnten die Konservativen in Basel und die Liberalen in Bern sich
tiber ihre politischen Differenzen hinwegsetzen, wobei sich die Posi-
tionen im Zuge der gemeinsamen Abwehr von sozialen Revolutio-
nen 1m Innern und reaktioniren Interventionen von aussen immer
mehr anglichen.

4. Schlussbetrachtung

Im Anfang war der Traum des Volkerfriithlings von 1848. Die
erfolgreiche Bundesstaatsgriindung wurde in liberalen Kreisen als
Auftakt zum endgiiligen Durchbruch der europiischen Republik
gefeiert. Die kleine, aber viel bewunderte Schweiz war zum gemein-
samen Kampf flir Freitheit und Demokratie gegen die monarchische
Tyrannei in Europa aufgefordert. Die Idee der Verbriiderung aller
europiischen Nationen wirkte in Utopie und Realitit, die sich
zuweilen iiberschnitten: «Der Schweizer eilt dem Italiener zu Hiilfe,
der Franzose dem Deutschen, der Pole dem Ungarn, der Katholik
dem Protestant»'*. Bereits ein Jahr spiter wurden die grossen Hoft-
nungen auf das Erwachen der Vélker bitter enttiuscht: Die monar-
chische Reaktion hatte auf der ganzen Linie den Sieg davongetra-
gen. Bedingt durch das antiliberale Umtfeld bildete nun die im Schat-
ten der Pariser Februarrevolution neu entstandene liberale Eid-

*Vgl. BBl 1849, Nr. 40, II. Band, Bericht des schweizerischen Bundesrathes an
die Bundesversammlung vom 29. Juli 1849, S. 325.

'"StABS, Politisches FF 4.1, 1849-1850, S. 43.

“NZ 14.6.1849 (Nr. 143), S. 558.
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genossenschaft als einzige Republik in Europa einen Sonderfall im
positiven Sinne.

Diese Erfolgsgeschichte des schweizerischen Bundesstaates, der
dank eines konsequenten Ausbaus der zentralen Exekutivgewalt
seine nationale Unabhingigkeit gegen aussen behaupten konnte, war
aber zugleich eine Verlustgeschichte: Zwar hatte das strikte Festhal-
ten an der Neutralitit in den wirren Zeit- und Machtverhiltnissen
dieser Revolutionsjahre eine klare, eindeutige Politik der Stabilitit
im Innern und der Abwehr gegen aussen erlaubt, der bereits im
Friithjahr 1848 gefallene Entscheid fiir die Neutralititspolitik bedeu-
tete allerdings auch eine unfreiwillige Negierung des liberalen Kos-
mopolitismus zugunsten des nur noch rein nationalen «Linsenge-
richts von Ordnung, Ruhe, Sicherheit und Frieden»; angesichts der
von den reaktiondren Grossmichten ausgehenden Bedrohung hatte
man sich eingestehen miissen, «dass es in politischen Verhiltnissen
Nothwendigkeiten giebt, welche stirker sind als Theorien»'™ und
politische Sympathien. In diesem Sinne brachte Bundesprisident
Furrer das Dilemma der radikalgesinnten Schweiz auf den Punkt,
wenn er Anfang Apnl 1849 vor dem Parlament erklirte: «Jede
Nation beruht auf einem gewissen Grade von Egoismus, indem sie
zunichst ftir thre Existenz und Wohlfahrt zu sorgen hat, solange es
nicht ein Weltbiirgertum gibt. Kein Land leidet so sehr unter dem
Egoismus der andern Nationen wie die Schweiz.» ™

Vielfiltig waren die Folgen der exklusiven Onentierung des radi-
kalen Bundesrates «an der sachlichen Staatsrison, der Pragmatik und
dem absoluten |[...] Selbstzweck der Erhaltung der dusseren und
mneren Gewaltverteilung» ™. Dem konservativen Basel bot sich
dadurch die Gelegenheit, der prekiren Isolation innerhalb der neu-
konstituierten Eidgenossenschaft zu entkommen. Nachdem die
patrizischen Stadtherren widerwillig «die neue Bundesverfassung
entweder als einen Rettungsbalken im Schiftbruch ergriften oder
sich wenigstens derselben unterworfen» ™ hatten, nahm der gefihr-
dete Aussenposten Basel im Zuge des dritten badischen Aufstandes

"BZ 16.8.1849 (Nr. 193), S. 793. Der Artikel schliesst mit folgenden Worten:
«Eins aber mége die Schweiz lernen, dass es mit diesem einseitigen Verfolgen poli-
tischer Grundsitze bis in ihre dussersten Consequenzen nichts ist; dass Zeit und
Umstinde iiber die Anwendung der Grundsitze jeweilen entscheiden.»

e Zit. bet Dejung, Emanuel; Stihli, Alfred; Ganz, Werner, Jonas Furrer von
Winterthur 1805-1861: Erster Schweizer Bundesprisident. Ein Lebensbild, Win-
terthur 1948, S. 413—-414.

""Weber, Max (wie Anm. 110), S. 361.

BZ 24.8.1849 (Nr. 200), S. 820.
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im Mai 1849 eine aktive Rolle in der eidgendssischen Aussenpolitik
ein. In intensiver Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in Bern
schwang sich die konservative Elite Basels — ihrer Ideologie und den
daraus folgenden politischen Grundsitzen treu bleibend — zur nicht
immer ganz kohirenten Verteidigerin der volkerrechtlichen Pflich-
ten und neutralen Stellung der Schweiz auf. In der Funktion als Vor-
posten des Bundesrates, welcher der obersten Behorde in Bern als
Entscheidungsgrundlage die notigen Informationen tiber das badi-
sche Revolutions- und Fliichtlingsgeschehen lieferte, hat die Rhein-
stadt nicht zuletzt tiber ithre beiden eidgendssischen Spitzenbeamten
Gottlieb Bischoft und Johann Jakob Stehlin einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Asylpolitik der Eidgenossenschaft ausgetibt.

Die durch die z.T. traumatischen innenpolitischen Krisenerfah-
rungen konditionierte Wahrnehmung der badischen Mairevolution
als einer bedrohlichen Bewegung von «harakter- und ziigellosen»
Massen «reislaufender Proletarier hat mit zu einer Beschrinkung des
Asylrechts beigetragen und die Angst vor sozialen Revolutionen
auch unter liberalen Kreisen geschiirt, die schliesslich im bundesrit-
lichen Ausweisungsbeschluss vom 22. Mirz 1850 ihren vorliufigen
Kulminationspunkt erreichen sollte. Zunehmend wurden die rund
9'000 1n die Schweiz gefliichteten besiegten Demokraten aus Siid-
westdeutschland als fiir die innere Sicherheit des Landes gefihrliche
und ausserdem teure Last'™ empfunden, die man durch die be-
schleunigte Riickkehr in ithre Heimat oder die Auswanderung nach
Amerika loswerden wollte. Um letztlich auch den auslindischen
Druck auf die Schweiz abzubauen, beschloss der Bundesrat am
16. Juli 1849 im «hochsten Interesse des Staates» '™, die bekanntesten
politischen und militirischen Fiihrer der badischen Erhebungen des
Landes zu verweisen. Denn in der Tat hing «alles von dem Wohl-
wollen des Auslandes ab», weshalb der Kommentator der Balser Zei-

"Ganz 1im Unterschied dazu hatten die Radikalen aus dem Kanton Baselland
eine anhaltend gute Beziehung zu den deutschen Emigranten. Siehe dazu z.B. NZ
8.7.1849 (Nr. 164), S. 642. Vgl. auch Leuenberger, Martin, Frei und gleich ... und
fremd. Fliichtlinge im Baselbiet zwischen 1830 und 1880, Liestal 1996.

WZit. bel Dejung, Emanuel; Stihli, Alfred; Ganz, Werner (wie Anm. 186),
S. 412, Jonas Furrer im Sommer 1849 in einem Brief an Alfred Escher {iber den
Ausweisungsentscheid: «Man hat in neuerer Zeit mit dem Asyl immer mehr und
mehr eine wahre Abgotterel getrieben. Ein Asylrecht der Fremden, das bereits
formlich postuliert wird, anerkennen wir in keiner Weise, wohl aber das Asylrecht
jedes selbstindigen Staates gegeniiber andern Staaten, verbunden mit einer morali-
schen Pflicht soweit die Humanitit es verlangt und das hchste Interesse des Staates
es zulisst. Dass dieses Interesse es nicht zulisst, die (badischen) Fiihrer zu behalten,
ist unser aller tiefeste Uberzeugung.»
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tung «von Herzen hoff[te], dass es diesem nicht einfallen moge, die
Sympathien der Tonangeber in der Schweiz fiir jede noch so heillose
Revolution auf homdopathischem Wege zu curiren.» ™

In einer kurzfristigen Perspektive hatte die Konsolidierungspolitik
des Bundesrates eine «Disziplinierung des schweizerischen Radika-
lismus nach innen»'” zur Folge. Lingerfristig bedeutete sie Abgren-
zung gegen aussen durch Integration im Innern. In weiser Voraus-
sicht und auf dem Hintergrund der aussenpolitischen Erfahrungen
der Regenerationszeit hatte die liberale Fithrungsschicht dem neuen
Bundesstaat in bezug auf die Aussen- bzw. Asylpolitik weitreichende
Machtbefugnisse gesichert, die in der administrativen Bewiltigung
der infolge des badischen Aufstandes einsetzenden Massenflucht erst-
mals in die alltigliche Praxis umgesetzt wurden. Durch diese ge-
meinsame Erfahrung und allmihliche Lésung der Fliichtlingsproble-
matik wurde der schweizerische Nationalisierungsprozess wesentlich
vorantricben. Das Konzept des Nationalen stieg damit zum einigen-
den Nenner der ehemals verfeindeten Lager der Liberalen und Kon-
servativen auf. Dass die Besinnung auf das «egoistische> Nationalin-
teresse letztlich auf Kosten des politischen Idealismus ging, macht der
folgende Aufruf des Basler Intelligenzblattes deutlich: «Lasse man
doch das ewige Gerede und Gefasel der Sympathien aus dem Spiel.
Hie Vaterland, hie Sympathie. Das Hemd ist niher als der Rock.
Zuerst kémmt bei uns die Schweiz, dann noch einmal die Schweiz
und dann zum drittenmal die Schweiz. Ein gesunder Egoismus ist die
einzige Politik, die in dieser Zeit des Sturmes sich halten wird. Was
helfen uns die Sympathien der Vélker, wenn die preussischen Heere
gegen uns anriicken? ™

Zu dieser integrativen Ideologie des Nationalen lieferte die kon-
servative Zeitung die dazu passende Geschichte gleich mit, welche
die eminent europiische Dimension der liberalen Bundesstaatsgriin-
dung, ihre urspriingliche Einbettung in den international ausgerich-
teten Liberalismus verleugnet und den nationalen Alleingang bzw.
Sonderfall der Schweiz riickblickend zu legitimieren versucht: «Es ist
oft und viel behauptet worden, der Sonderbundskrieg sei das Signal

“'BZ 16.6.1849 (Nr. 166), S. 683.

"Ebd., 8. 410.

*IB 16.7.1849 (Nr. 166), S. 1093. Vgl. auch die analoge Aufforderung Eschers
anlisslich seiner Erdffnungsrede zur ausserordentlichen Sitzung am 1. August 1849,
in BB1 1849, II. Band (Nr. 41), S. 339-342, hier S. 342: «Vergesssen wir nicht, dass,
je drohender sich die Verhiltnisse im Auslande gestalten, die Schweiz desto mehr
der Einheit im Innern bedarf. [...] Vor allem und iiber allem das Vaterland!»
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zur grossen europiischen Revolution gewesen. Diese Behauptung
mag ehrgeizigen Kopfen schmeicheln, aber stichhaltig ist sie nicht,
wahr ist sie nicht. Der Sonderbundskrieg war der Schluss der
Jugendkimpfe der regenerirten Schweiz, mit thm gingen die Tage
des Dranges, des Kimpfens fiir sie zu Ende, das Mannesalter ist
gekommen, indem es nun ein eben so miihsames aber ruhiges,
besonnenes Schaften und Wirken gilt.» ™ Weil die permanente Not-
wendigkeit der Selbstpositionierung von Individuen oder Gruppie-
rungen immer auch ein Wettstreit um konkurrierende Geschichts-
bilder impliziert, besteht die Aufgabe einer kritischen Historie
immer auch darin, im vertrackten Spiel der vielfiltigen diskursiven
Ex- und Inklusionen den ideologischen Charakter nationaler oder
anderer Mythen zu entlarven.

Marco Vencato

Fraumattstrasse 31
4410 Liestal

"IB 12.9.1849 (Nr. 216), S. 1389-1390.



	Basel zwischen Bund und Baden : Basler Wahrnehmungen und Reaktionen angesichts des dritten badischen Aufstandes im Kontext der bundesrätlichen Neutralitäts- und Asylpolitik der Jahre 1848/49

